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Vorbemerkung

Um die Gleichberechtigung von Frauen und Männern auch in der 
Geschäftsordnung zum Ausdruck zu bringen, wird im Folgenden 
bei der erstmaligen Erwähnung eines Amtes oder einer Funk-
tion in männlicher Form der Begriff durch eine Paarbildung von 
männlicher und weiblicher Form mit Schrägstrich ersetzt oder 
ausnahmsweise, wo es grammatikalisch geboten ist, dem Begriff 
die weibliche Form in Klammern angefügt. Im weiteren Text wird 
aus Gründen der sprachlichen Klarheit und Kürze anstelle der 
Paarformel nur noch die männliche Form für die entsprechenden 
Begriffe verwendet.





I. Einberufung und Konstituierung

§ 1 
Einberufung
Der neugewählte Landtag wird aufgrund des Artikels 30 Abs. 3 
der Verfassung einberufen.

§ 2 
Erste Sitzung
(1) Die vom Landeswahlleiter/von der Landeswahlleiterin als ge-
wählt festgestellten und durch eine Wahlurkunde ausgewiesenen 
Ab geordneten treten auf Einladung des ältesten Mitglieds spätes-
tens am 16. Tage nach Beginn der Wahlperiode zur ersten Sitzung 
zusammen.
(2) Das älteste Mitglied (Alterspräsident/Alterspräsidentin) wird 
von dem Präsidenten/der Präsidentin des vorhergegangenen Land-
tags festgestellt.
(3) Mit dem Beginn der Sitzung gilt die Amtszeit des Präsidenten 
des vorhergegangenen Landtags als beendet.

§ 3 
Leitung der ersten Sitzung 
(1) Die erste Sitzung wird von dem Alterspräsidenten eröffnet 
und geleitet. Er führt die Geschäfte bis zur Übernahme des Amts 
durch den neu gewählten Präsidenten.
(2) Die Geschäfte werden, solange der Landtag nichts anderes 
 beschließt, nach den Bestimmungen der Geschäftsordnung des 
voran gegangenen Landtags geführt.
(3) Der Alterspräsident beruft zwei Abgeordnete zu vorläufigen 
Schriftführern.
(4) Der Landtag ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte  
seiner Mitglieder anwesend ist. Die Beschlussfähigkeit wird durch 
Namensaufruf festgestellt.

§ 4 
Wahl des Präsidiums und der Schriftführer/Schriftführerinnen
(1) Ist die Beschlussfähigkeit festgestellt, so wählt der Landtag aus 
seiner Mitte das Präsidium. Das Präsidium besteht aus 19 Abge-
ordneten, die sich auf alle Fraktionen nach ihrem Zahlenverhält-
nis verteilen. Der Präsident und die stellvertretenden Präsidenten/
Präsidentinnen gehören dem Präsidium von Amts wegen an.
(2) Der Präsident wird in geheimer Wahl gewählt. Vorschläge für 
die Wahl werden aus der Mitte des Hauses gemacht; ihre Zahl ist 
nicht beschränkt.
(3) Der Alterspräsident beruft fünf Mitglieder, die von den Abge-
ordneten die Stimmzettel entgegennehmen und das Wahlergebnis 
feststellen.
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(4) Als Präsident ist gewählt, wer mehr als die Hälfte der abgege-
benen gültigen Stimmen erhalten hat. Nicht beschriebene Stimm-
zettel werden bei Feststellung der Beschlussfähigkeit, dagegen 
nicht bei Feststellung des Wahlergebnisses mitgezählt. Hat kein 
Vorgeschlagener mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen 
Stimmen erhalten, so kommen die beiden Abgeordneten mit den 
höchsten Stimmenzahlen in die engere Wahl. Ergibt sich bei die-
ser Wahl Stimmengleichheit, so entscheidet das Los, das der Al-
terspräsident zieht.
(5) Erklärt sich der Gewählte auf die Anfrage des Alterspräsi-
denten zur Annahme des Präsidentenamtes bereit, so geht die  
Führung der Geschäfte sofort auf ihn über, lehnt er ab, so wird 
die Wahl wiederholt.
(6) Die stellvertretenden Präsidenten werden in getrennten Wahl-
gängen nach demselben Verfahren wie der Präsident gewählt.
(7) Die weiteren Mitglieder des Präsidiums werden nach den Vor-
schlägen der Fraktionen gewählt. Der Landtag wählt ferner für 
die Mitglieder des Präsidiums nach den Vorschlägen der Fraktio-
nen entsprechend deren Zahlenverhältnis eine gleiche Zahl von 
Stellvertretern/Stellvertreterinnen.
(8) Der Landtag wählt nach den Vorschlägen der Fraktionen  
entspre chend deren Zahlenverhältnis 19 Schriftführer/Schriftfüh-
rerinnen.

§ 5 
Amtszeit des Präsidiums
Die Amtszeit des Präsidiums dauert bis zum Zusammentritt eines 
neu gewählten Landtags. Scheidet ein Mitglied vorzeitig aus, so 
wird nach den Bestimmungen des § 4 ein Nachfolger/eine Nach-
folgerin gewählt.

II. Mitgliedschaft

§ 6 
Wahlprüfung
(1) Die Entscheidungen des Landtags in Wahlprüfungssachen er-
gehen auf Vorschlag eines Wahlprüfungsausschusses.
(2) Wird die Entscheidung des Landtags angefochten, so übergibt 
der Präsident die Akten dem Staatsgerichtshof.

§ 7 
Ersetzung ausscheidender Mitglieder
(1) Stellt der Staatsgerichtshof fest, dass die Wahl eines/einer Ab-
geordneten ungültig ist oder dass ein Abgeordneter seinen Sitz im 
Landtag verloren hat oder erlischt das Mandat eines Abgeordne-
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ten, so veranlasst der Präsident die Feststellung der zur Nach-
folge berufenen Person.
(2) Ein Verzicht auf die Mitgliedschaft kann nur von einem Ab-
geordneten selbst schriftlich gegenüber dem Präsidenten erklärt 
werden. Über den Eingang der Verzichterklärung hat der Präsi-
dent ein Protokoll aufzunehmen.

§ 8 
Abgeordnetenausweis
Die Abgeordneten erhalten einen vom Präsidenten ausgestellten 
Ausweis, der für die Dauer der Mitgliedschaft gilt.

§ 8a 
Offenlegung beruflicher Verhältnisse
Die als Anlage 1 beigefügten Regeln über die Offenlegung der be-
ruflichen Verhältnisse der Abgeordneten sind Bestandteil dieser 
Geschäftsordnung.

III. Führung der Geschäfte

§ 9 
Aufgaben des Präsidenten/der Präsidentin
(1) Der Präsident vertritt den Landtag und führt seine Geschäfte. 
Er führt sein Amt unparteiisch und gerecht.
(2) Der Präsident beruft die Sitzungen des Landtags ein und leitet 
sie. Er wahrt die Würde und die Rechte des Landtags und fördert 
in Zusammenarbeit mit den Fraktionen seine Organisation und 
Arbeit. Er hält die Ordnung aufrecht. In den Räumen des Land-
tags übt er das Hausrecht und die Polizeigewalt aus.
(3) Der Präsident hat in allen Ausschüssen beratende Stimme.
(4) Der Präsident ernennt die Beamten/Beamtinnen, Angestellten 
und Hilfskräfte des Landtags nach den Gesetzen und den allge-
meinen Verwaltungsvorschriften. Die Landtagsverwaltung unter-
steht seiner Leitung. Von ihm oder seinem/seiner Beauftragten 
werden alle erforderlichen Verträge abgeschlossen. Im Rahmen 
des Haushaltsplans weist der Präsident die Einnahmen und Aus-
gaben an.

§ 10 
Verkehr mit der Regierung
(1) Der dienstliche Verkehr des Landtags mit der Regierung, dem 
Rechnungshof und dem/der Landesbeauftragten für den Daten-
schutz obliegt dem Präsidenten.
(2) Das Ergebnis der Wahl des Präsidiums, Änderungen in der Zu-
sammensetzung des Landtags, Beschlüsse zu Regierungsvorlagen 
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und sonstige Beschlüsse, die eine Stellungnahme der Regierung 
erfordern, werden ihr vom Präsidenten mitgeteilt.

§ 11 
Vertretung des Präsidenten
(1) Ist der Präsident verhindert, so vertritt ihn der stellvertre-
tende Präsident. Sind mehrere Stellvertreter gewählt, so vertre-
ten diese den Präsidenten in der Reihenfolge ihrer Wahl nach § 4 
der Geschäftsordnung. Der Stellvertreter übernimmt die Aufga-
ben des Präsidenten in vollem Umfang.
(2) Bei vorübergehender Vertretung des Präsidenten während  
einer Sitzung beschränkt sich die Aufgabe des Stellvertreters auf 
die Leitung der Verhandlungen. Diese Aufgabe geht, falls der Prä-
sident und seine Stellvertreter verhindert sind, auf den anwesen-
den ältesten Abgeordneten über.

§ 12 
Schriftführer
(1) In den Sitzungen des Landtags bilden der amtierende Präsi-
dent und zwei Schriftführer den Sitzungsvorstand. Die Schrift-
führer unterstützen den Präsidenten bei der Leitung der Ver-
handlungen. Sie führen insbesondere die Rednerliste und nehmen 
den Namensaufruf vor.
(2) Sind die Schriftführer zu einer Sitzung nicht in ausreichender 
Zahl erschienen, so wird ihr Dienst, soweit erforderlich, von Ab-
geordneten versehen, die der Präsident zu Stellvertretern beruft.

§ 13 
Aufgaben des Präsidiums
(1) Das Präsidium unterstützt den Präsidenten bei der Führung 
der parlamentarischen Geschäfte und bei der Verwaltung. Der Ar-
beitsplan des Landtags wird vom Präsidium festgestellt. In parla-
mentarischen Angelegenheiten entscheidet das Präsidium grund-
sätzlich in der Form der Verständigung.
(2) Das Präsidium stellt die Voranschläge für den Haushaltsplan 
des Landtags fest.

§ 14 
Sitzungen des Präsidiums
(1) Der Präsident beruft die Sitzungen des Präsidiums ein. Er 
setzt die Tagesordnung fest und leitet die Verhandlungen.
(2) Das Präsidium muss einberufen werden, wenn mindestens 
drei seiner Mitglieder oder zwei Fraktionen es verlangen. Das 
Präsidium kann beraten, wenn die Hälfte seiner Mitglieder anwe-
send ist.
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(3) Der Direktor/Die Direktorin beim Landtag nimmt an den Sit-
zungen des Präsidiums teil. Er fertigt eine Niederschrift, die der 
Präsident unterzeichnet.

§ 15 
[aufgehoben]

§ 16 
[aufgehoben]

IV. Fraktionen

§ 17 
Bildung der Fraktionen
(1) Fraktionen sind Vereinigungen von mindestens sechs Abge-
ordneten, die der gleichen Partei angehören.
(2) Abgeordnete, die keiner Fraktion angehören, können sich  
einer Fraktion als ständige Gäste anschließen. Diese Gäste zählen 
bei der Feststellung der Zahl der Mitglieder einer Fraktion mit.
(3) Die Bezeichnung einer Fraktion, der Name ihres/ihrer Vorsit-
zenden sowie die Namen ihrer Mitglieder und ständigen Gäste 
werden dem Präsidenten schriftlich mitgeteilt.
(4) Die Reihenfolge der Fraktionen richtet sich nach der Zahl  
ihrer Mitglieder und ständigen Gäste. Bei gleicher Stärke ent-
scheidet über die Reihenfolge die höhere Gesamtstimmenzahl der 
entsprechenden Partei bei der Landtagswahl.

§ 17a 
Feststellung des Stärkeverhältnisses der Fraktionen
(1) Bei der Besetzung des Präsidiums, der Ausschüsse sowie bei 
der Wahl der Ausschussvorsitzenden und ihrer Stellvertreter/
Stellvertreterinnen ist für die Feststellung des Stärkeverhält-
nisses der Fraktionen das Höchstzahlverfahren nach Sainte-
Laguë/ Schepers zugrunde zu legen. Soweit in den Gremien und 
Funktionen nach Satz 1 nach Inkrafttreten dieser Geschäftsord-
nung eine Nachbesetzung erforderlich wird, ist weiterhin das 
Höchstzahlverfahren nach d’Hondt anzuwenden.
(2) Soweit nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt oder unter 
den Fraktionen vereinbart ist, werden bei der Neubesetzung sons-
tiger Gremien des Landtags sowie außerparlamentarischer Gre-
mien die Fraktionen nach ihrer Mitgliederzahl beteiligt. Dabei ist 
das Höchstzahlverfahren nach Sainte-Laguë/Schepers zugrunde zu 
legen. Das Ergebnis einer entsprechenden Wahl ist unter Beach-
tung dieses Verteilungsschlüssels festzustellen. Absatz 1 Satz 2 gilt 
entsprechend.
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V. Ausschüsse

§ 18 
Bestellung
(1) Zur Vorbereitung seiner Verhandlungen bestellt der Landtag 
Ausschüsse für die Dauer der Wahlperiode.
(2) Der Landtag bestellt den Ständigen Ausschuss nach Artikel 36 
der Verfassung und den Ausschuss nach Artikel 62 der Verfassung.
(3) Für bestimmte Aufgaben können Sonderausschüsse bestellt 
werden.
(4) Die Ausschüsse können zur Vorbereitung ihrer Beschlüsse Un-
terausschüsse einsetzen.

§ 19 
Zahl der Ausschussmitglieder
(1) Die Zahl der Mitglieder eines jeden Ausschusses wird vom 
Landtag festgelegt.
(2) Die Ausschussmitglieder und eine bis zu dreifache Zahl von 
Stellvertretern/Stellvertreterinnen werden nach den Vorschlägen 
der Fraktionen gewählt. Der Landtag kann bei einzelnen Aus-
schüssen eine andere Zahl von Stellvertretern festlegen.
(3) Bei der Besetzung der Ausschüsse sowie bei der Wahl der Aus-
schussvorsitzenden und ihrer Stellvertreter werden die Fraktio-
nen nach ihrer Mitgliederzahl beteiligt.
(4) Die Abgeordneten können an Sitzungen von Ausschüssen, de-
nen sie nicht angehören, als Zuhörer/Zuhörerinnen teilnehmen. 
Dies gilt nicht für die nichtöffentlichen Sitzungen der Untersu-
chungsausschüsse und für Beratungen von Ausschüssen, die aus 
Gründen der Sicherheit des Staates vom Ausschuss für geheim-
haltungsbedürftig erklärt werden.

§ 19a 
Ständiger Ausschuss nach Artikel 36 der Verfassung
(1) Der Ständige Ausschuss nach Artikel 36 der Verfassung wird 
vom Vorsitzenden/von der Vorsitzenden einberufen. Der Vorsit-
zende ist hierzu verpflichtet, wenn ein Viertel der Mitglieder des 
Ausschusses oder zwei Fraktionen oder die Regierung es verlangen.
(2) Die Beratungen des Ausschusses sind öffentlich. Die Öffent-
lichkeit wird ausgeschlossen, wenn der Ausschuss es auf Antrag 
eines Abgeordneten oder eines Mitglieds der Regierung mit einer 
Mehrheit von zwei Dritteln der anwesenden Abgeordneten be-
schließt. Über den Antrag wird in nichtöffentlicher Sitzung ent-
schieden. Über geheimhaltungsbedürftige Beratungsgegenstände 
kann nur in nichtöffentlicher Sitzung beraten werden. Über den 
Ausschluss der Öffentlichkeit entscheidet der Ausschuss in die-
sem Falle mit einfacher Mehrheit.
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(3) Im Übrigen richtet sich das Verfahren des Ausschusses nach 
den für den Landtag geltenden Bestimmungen. Können be-
stimmte Rechte nach diesen Bestimmungen nur von einer Mehr-
zahl von Abgeordneten ausgeübt werden, so können sie im Aus-
schuss von zwei Abgeordneten ausgeübt werden; ist die Aus übung 
von Rechten einem bestimmten Anteil der Mitglieder des Land-
tags vorbehalten, so können diese Rechte von dem entsprechenden 
Anteil der Mitglieder des Ausschusses ausgeübt werden.

§ 19b 
Ausschuss nach Artikel 62 der Verfassung (Notparlament)
(1) Der Ausschuss nach Artikel 62 der Verfassung besteht aus   
19 Mitgliedern und der gleichen Zahl von Stellvertretern/Stellver-
treterinnen.
(2) Die Mitglieder des Ausschusses und die Stellvertreter haben 
sicherzustellen, dass sie im Falle eines Notstands jederzeit er-
reichbar sind.
(3) Der/Die Vorsitzende teilt zu Beginn der Sitzung mit, ob die 
Feststellung nach Artikel 62 Abs. 3 der Verfassung getroffen ist.
(4) Die Beratungen des Ausschusses sind nichtöffentlich. § 19 
Abs. 4 und § 29 finden bei nichtöffentlichen Sitzungen keine An-
wendung. Der Ausschuss kann Personen, die ihm nicht angehö-
ren, die Teilnahme an nichtöffentlichen Sitzungen gestatten. Der 
Ausschuss verhandelt öffentlich, wenn dies mit einer Mehrheit 
von zwei Dritteln der anwesenden Abgeordneten beschlossen 
wird.
(5) § 19a Abs. 1 und 3 findet auf den Ausschuss nach Artikel 62 
der Verfassung Anwendung. Gesetzentwürfe und alle sonstigen 
Vorlagen werden in einer Beratung erledigt. § 42 Abs. 2 ist nicht 
anzuwenden.
(6) Der Ausschuss lässt sich in der Regel einmal jährlich von der 
Regierung über ihre Planungen für den Notstandsfall unterrich-
ten.

§ 20 
Geschäftsordnung
Für die Ausschüsse gilt, soweit nichts anderes bestimmt ist, die 
Geschäftsordnung des Landtags sinngemäß.

§ 21 
Konstituierung der Ausschüsse
(1) Das älteste Mitglied des Ausschusses beruft dessen erste Sit-
zung ohne Verzug ein, veranlasst und leitet die Wahl des/der Vor-
sitzenden und führt die Geschäfte bis zur Übernahme durch den 
Vorsitzenden.
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(2) Der Vorsitzende veranlasst sofort die Wahl seines Stellvertre-
ters/seiner Stellvertreterin. Der Vorsitzende und sein Stellvertre-
ter sollen nicht der gleichen Fraktion angehören.

§ 22 
Einberufung, Leitung und Bekanntgabe von Ausschusssitzungen
(1) Die Mitglieder werden zu den Ausschusssitzungen in der Re-
gel schriftlich eingeladen. Sie sind einzuladen, wenn ein Viertel 
der Mitglieder des Ausschusses oder zwei Fraktionen dies verlan-
gen.
(2) Der Vorsitzende leitet die Ausschusssitzung. Ist außer dem 
Vorsitzenden auch dessen Stellvertreter verhindert, so leitet das 
anwesende älteste Ausschussmitglied die Verhandlungen.
(3) Ort, Zeit und Tagesordnung der Ausschusssitzungen werden 
dem Präsidenten, dem Ministerpräsidenten/der Ministerpräsiden-
tin, den beteiligten Ministern/Ministerinnen, dem Präsidenten/ 
der Präsidentin des Rechnungshofs und dem Landesbeauftragten 
für den Datenschutz schriftlich mitgeteilt.

§ 23 
Feststellung der Anwesenheit
(1) Die an der Sitzung teilnehmenden Ausschussmitglieder zeich-
nen sich in die Anwesenheitsliste ein.
(2) Die Vertreter/Vertreterinnen der Regierung melden sich beim 
Vorsitzenden unter Nennung des Namens ihrer Dienststelle und 
Beifügung  ihrer Amtsbezeichnung an und zeichnen sich in eine 
besondere Anwesenheitsliste ein.

§ 24 
Beschlussfassung
(1) Der Ausschuss ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte 
seiner Mitglieder anwesend ist.
(2) Bei der Abstimmung entscheidet die einfache Mehrheit. Bei 
Stimmengleichheit gilt der Antrag als abgelehnt.

§ 25 
Niederschriften
(1) Über die Ausschusssitzungen – ausgenommen diejenigen des 
Petitionsausschusses – werden in der Regel von den Landtagsste-
nografen/Landtagsstenografinnen Niederschriften gefertigt. Sie 
werden vom Vorsitzenden unterzeichnet.
(2) Die Niederschrift muss mindestens enthalten: die Tagesord-
nung, die Namen der anwesenden Ausschussmitglieder, der Re-
gierungsvertreter und der zugezogenen Sachverständigen, die ge-
stellten Anträge, die gefassten Beschlüsse und bei der Beratung 
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von Gesetzentwürfen den wesentlichen Inhalt der gemachten 
Ausführungen.
(3) Bei der Beratung von Gesetzentwürfen sowie in Ausnahme-
fällen bei der Beratung von Gegenständen von besonderer Bedeu-
tung und Tragweite kann der Ausschuss die Anfertigung eines 
Wortprotokolls beschließen.
(4) Der Präsident erlässt mit Zustimmung des Ständigen Aus-
schusses des Landtags Richtlinien über die Behandlung der Nie-
derschriften.

§ 26 
Grenzen der Tätigkeit
(1) Die Ausschüsse beschließen über Gegenstände, die ihnen 
durch gesetzliche Vorschrift, vom Landtag oder vom Präsiden-
ten auf Grund der Geschäftsordnung oder eines Beschlusses des 
Landtags zur Behandlung überwiesen werden. Kann ein Auftrag 
von einem Ausschuss nicht erledigt werden, so gibt er ihn an den 
Landtag zurück. 
(2) Die Ausschüsse sind zu baldiger Erledigung der ihnen über-
wiesenen Aufgaben verpflichtet. Auf Antrag einer Fraktion kann 
der Landtag einen Ausschuss verpflichten, über den Stand der 
Beratungen einen Zwischenbericht zu erstatten oder einem Aus-
schuss eine Frist für die Erledigung des Gegenstandes setzen. Die 
Beratung eines solchen Antrags oder des Zwischenberichts gilt 
nicht als Beratung im Sinne des § 42 Abs. 1.
(3) Die Ausschüsse können auch andere Fragen aus ihrem Ge-
schäftsbereich beraten und dem Landtag zur Entscheidung vor-
legen. Ein Er suchen nach Satz 1 ist bis spätestens am dritten Tag 
vor der Sitzung an den Vorsitzenden des Ausschusses zu richten. 
Das Ersuchen bedarf der Unterstützung durch mindestens ein 
Viertel der Mitglieder des Ausschusses oder durch zwei Fraktio-
nen. Bei der Aufstellung oder der Erweiterung der Tagesordnung 
ist darauf zu achten, dass die Beratung der überwiesenen Ge-
genstände im Sinne der Absätze 1 und 2 gewährleistet bleibt. (4) 
Als vorbereitende Beschlussorgane des Landtags haben die Aus-
schüsse im Rahmen der ihnen überwiesenen Geschäfte das Recht 
und die Pflicht, dem Landtag bestimmte Beschlüsse zu empfeh-
len. Der Landtag kann mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der 
abgegebenen Stimmen einen Ausschuss zur abschließenden Erle-
digung eines bestimmten Gegenstandes ermächtigen, soweit nach 
der Verfassung nicht eine Entscheidung des Landtags erforderlich 
ist.
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1)  Zum Verfahren der Berichterstattung ist vom Ältestenrat folgende Rege-
lung festgelegt: Bei Gesetzentwürfen und Haushaltsvorlagen (Haushalts-
gesetz, Haushaltsplan, Nachtragshaushalte) erstellt der Stenografische Dienst über 
die Ausschussberatung ein Inhaltsprotokoll (vgl. § 25 Abs. 2 GeschO). Das Protokoll 
wird dem Berichterstatter als Grundlage für die Anfertigung des Berichts zur Verfü-
gung gestellt. Die Schreibarbeiten für den Berichterstatter und sonstige technische 
Hilfen übernimmt das jeweilige Ausschussbüro.

  Bei den Ausschussberatungen über sonstige Beratungsgegenstände fertigt der 
Stenografische Dienst einen Berichtsentwurf. Der Bericht wird zur Unterschrift 
dem Berichterstatter zugeleitet, der für den Bericht verantwortlich zeichnet. Über 
die Ausschussberatung wird in solchen Fällen nur ein Ergebnisprotokoll erstellt. Je-
doch kann der Ausschuss in Fällen von besonderer Bedeutung zu Beginn der Bera-
tung die Anfertigung eines Inhaltsprotokolls beschließen.

  Der Bericht wird zusammen mit der Beschlussempfehlung des Ausschusses in einer 
Landtagsdrucksache veröffentlicht.

  Diese Grundsätze gelten entsprechend für den Bericht eines mitberatenden Aus-
schusses an den federführenden Ausschuss, sofern im federführenden Ausschuss 
nicht mündlich berichtet wird.
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§ 26a 
Behandlung geheim zu haltender Prüfungsbemerkungen
Der Präsident übergibt Bemerkungen nach § 97 Abs. 4 der Lan-
deshaushaltsordnung dem Vorsitzenden des für die Rechnungs-
prüfung zuständigen Unterausschusses oder des im Haushalts-
plan bestimmten Ausschusses. Grundlage für die Entlastung der 
Regierung sind insoweit die Erklärungen des Ausschusses und 
des Rechnungshofs.

§ 271) 
Berichterstattung
(1) Für jeden Beratungsgegenstand bestellt der Ausschuss einen/ 
eine oder mehrere Berichterstatter/Berichterstatterinnen. Bei 
selb st ständigen Anträgen soll der Berichterstatter nicht dersel-
ben Fraktion wie der oder die Antragsteller angehören.
(2) Der Bericht an den Landtag ist schriftlich zu erstatten. Der 
Ausschuss kann mündliche Berichterstattung beschließen.
(3) Der Bericht soll in möglichst knapper Fassung den Verlauf 
der Beratung im Ausschuss sowie die Anträge und die Beschlüsse 
sachlich und übersichtlich wiedergeben. Haben sich bei Ausschuss-
verhandlungen bedeutsame gegensätzliche Auffassungen erge-
ben, so kann der Ausschuss die Erstattung eines Minderheitsbe-
richts beschließen. Änderungsanträge, über die in den Ausschuss-
beratungen entschieden worden ist, werden dem Ausschussbe-
richt angeschlossen.
(4) Namen von Ausschussmitgliedern werden bei der Bericht-
erstat tung nur genannt, wenn es sich um Antragsteller/Antrag-
stellerinnen handelt.
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§ 28 
Geschäftliche Behandlung
(1) Die Anträge werden vom Berichterstatter und vom Vorsitzen-
den unterzeichnet.
(2) Anträge und schriftliche Berichte des Ausschusses werden 
dem Präsidenten zugeleitet.

§ 29 
Teilnahme mit beratender Stimme
Vom Zeitpunkt der Beratung eines Antrags ist der Antragsteller, 
bei Anträgen mit mehreren Unterschriften der Erstunterzeichner 
(die Erstunterzeichnerin), wenn er nicht Mitglied des Ausschusses 
ist, schriftlich zu benachrichtigen. Während der Behandlung sei-
nes Antrags hat er oder ein Abgeordneter, den er mit seiner Ver-
tretung beauftragt, beratende Stimme.

§ 30 
Zuziehung von Sachverständigen
(1) Der Ausschuss kann Sachverständige mit beratender Stimme 
zuziehen.
(2) Erwachsen aus der Zuziehung von Sachverständigen Kosten, 
die nicht nur Reisekosten innerhalb der Bundesrepublik umfas-
sen, so ist vor der Bestellung die Zustimmung des Präsidenten 
einzuholen. Bei Meinungsverschiedenheiten entscheidet das Prä-
sidium.

§ 31 
Teilnahme von Ministern/Ministerinnen
Der Ausschuss kann die Anwesenheit eines jeden Mitglieds der 
Regierung verlangen.

§ 31a 
Teilnahme von Mitgliedern des Rechnungshofs und des/der 
Landesbeauftragten für den Datenschutz
(1) Die Mitglieder des Rechnungshofs sowie der Landesbeauftragte 
für den Datenschutz haben im Rahmen ihrer gesetzlichen Aufgaben 
Zutritt zu den Sitzungen der Ausschüsse und können gehört werden.
(2) Die Ausschüsse können die Anwesenheit des Präsidenten des 
Rechnungshofs oder des zuständigen Mitglieds verlangen, wenn 
im Ausschuss Fragen behandelt werden, zu denen der Landtag 
nach § 88 Abs. 3 der Landeshaushaltsordnung eine gutachtliche 
Äußerung oder nach § 99 Satz 2 der Landeshaushaltsordnung  
einen Bericht verlangt hat. Entsprechend kann die Anwesenheit 
des Landesbeauftragten für den Datenschutz verlangt werden, 
wenn im Ausschuss der jährliche Tätigkeitsbericht oder Fragen 
behandelt werden, zu denen der Landtag nach § 16 Abs. 2 Satz 1 
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des Landesdatenschutzgesetzes ein Gutachten oder einen Bericht 
angefordert hat.

§ 31b 
Teilnahme der Zusammenschlüsse der Gemeinden und 
Gemeinde verbände
(1) Die Zusammenschlüsse der Gemeinden und Gemeindeverbände 
haben, soweit ihre Anhörung nach der Verfassung oder auf Grund 
einer gesetz lichen Bestimmung geboten ist, Zutritt zu den Sit-
zungen der Ausschüsse und können gehört werden.
(2) Die Regelung des § 50 a Absatz 3 und 6 bleibt unberührt.

§ 32 
Nichtöffentlichkeit der Ausschussberatungen
(1) Die Beratungen der Ausschüsse sind in der Regel nichtöffent-
lich. Öffentlich ist zu tagen
1. bei der Besprechung Großer Anfragen gemäß § 63a;
2.  bei der Behandlung von Fraktionsanträgen ohne vorherige Be-

sprechung im Plenum nach § 54 Abs. 5, wenn das Präsidium 
dies beschließt;

3.  wenn dies der Ausschuss mit Mehrheit beschließt oder auf An-
trag von zwei Fraktionen.

(2) Die Ausschüsse können beschließen, öffentliche Anhörungen 
von Sachverständigen, Interessenvertretern und anderen Aus-
kunftspersonen zur Information über einen Beratungsgegenstand 
durchzuführen. Mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der anwe-
senden Abgeordneten kann bestimmt werden, dass die Anhörung 
nichtöffentlich stattfindet. Der Ausschuss kann in eine allge-
meine Aussprache mit den Auskunftspersonen eintreten, soweit 
dies zur Klärung des Sachverhalts erforderlich ist.
(3) Über die Ausschussverhandlungen sind Mitteilungen in der 
Presse zulässig. Namen der Redner/Rednerinnen dürfen hierbei 
nicht genannt werden.
(4) Die Ausschüsse können für einen Beratungsgegenstand oder 
für Teile desselben im Interesse des öffentlichen Wohls einen Ge-
heimhaltungsgrad beschließen.
(5) Der Präsident wird ermächtigt, mit Zustimmung des Stän-
digen Ausschusses des Landtags die Vorschriften, die für den 
Schutz der Geheimhaltung und für den Datenschutz erforderlich 
sind, zu erlassen. 1)

1) Abgedruckt im Anhang S. 172 ff.
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VI. Untersuchungsausschüsse und Enquetekommissionen

§ 33 
Einsetzungsantrag für Untersuchungsausschüsse
Anträge auf Einsetzung eines Untersuchungsausschusses bedür-
fen der Unterzeichnung durch fünf Abgeordnete oder durch eine 
Fraktion. Im Übrigen gelten die Vorschriften des Untersuchungs-
ausschussgesetzes.

§ 34 Einsetzung, Zusammensetzung und Verfahren der Enquete-
kommissionen
(1) Zur Vorbereitung von Entscheidungen über umfangreiche und 
bedeutsame Sachverhalte kann der Landtag eine Enquetekom-
mission einrichten. Er ist dazu verpflichtet, wenn dies von einem 
Viertel der Mitglieder des Landtags oder von zwei Fraktionen 
beantragt wird. Der Einsetzungsbeschluss muss den Auftrag der 
Kommission genau bestimmen.
(2) Der Enquetekommission können auch sachverständige Per-
sonen angehören, die nicht Mitglieder des Landtags sind.
(3) Der Landtag legt die Stärke der Kommission und den Anteil der 
Personen fest, die nicht dem Landtag angehören; ihre Zahl darf 
nicht überwiegen. Die Abgeordneten und eine gleiche Zahl von 
Stellvertretern/Stellvertreterinnen werden vom Landtag nach den 
Vorschlägen der Fraktionen gewählt, wobei die Fraktionen nach 
ihrem Stärkeverhältnis beteiligt werden. Die übrigen Mitglieder 
werden im Einvernehmen mit den Fraktionen vom Landtag ge-
wählt; wird kein Einvernehmen erzielt, werden die Mitglieder von 
den Fraktionen im Verhältnis ihrer Stärke zur Wahl vorgeschlagen.
(4) Die Kommission wählt einen Vorsitzenden (eine Vorsitzende), 
der Abgeordneter sein muss. Im Übrigen finden die Vorschriften 
über die Ausschüsse sinngemäß Anwendung.
(5) Die Enquetekommission erstattet dem Landtag einen ab-
schlie ßenden schriftlichen Bericht. Der Landtag kann jederzeit  
einen Zwischenbericht verlangen.
§ 35 
[aufgehoben]

VII. Landtag und Regierung

§ 36 
Auskunft und Akteneinsicht
Der Präsident ersucht die Regierung um die Auskünfte und die 
Akten, die der Landtag oder ein Ausschuss zur Erledigung seiner 
Aufgaben für erforderlich hält.
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§ 37 
Unterrichtung über die Erledigung der Landtagsbeschlüsse.
(1) Die Regierung berichtet dem Landtag innerhalb von sechs 
Monaten schriftlich über die Ausführung seiner Beschlüsse. Der 
Landtag kann eine andere Frist bestimmen.
(2) Binnen vier Wochen nach Verteilung der Mitteilung der Regie-
rung an die Mitglieder des Landtags kann jeder Abgeordnete dem 
Präsidenten schriftlich zur Kenntnis bringen, dass bestimmte Be-
schlüsse des Landtags nicht als erledigt angesehen werden kön-
nen oder dass die Auskünfte der Regierung unvollständig sind. 
Solche Beanstandungen werden der Regierung übermittelt.
(3) Die Antworten der Regierung werden dem Landtag bekannt 
gegeben; sie werden auf die Tagesordnung gesetzt, wenn eine 
Fraktion oder zehn Abgeordnete binnen vier Wochen, nachdem 
die Antworten bekannt gegeben worden sind, es schriftlich ver-
langen.
(4) Berichte der Regierung nach § 114 Abs. 4 Satz 1 der Landes-
haushaltsordnung werden vom Präsidenten dem zuständigen 
Ausschuss überwiesen. Der Ausschuss kann dem Landtag einen 
Antrag vorlegen, wenn er der Auffassung ist, dass Maßnahmen 
nicht zu dem beabsichtigten Erfolg geführt haben. Diese Befugnis 
steht dem Ausschuss auch dann zu, wenn die Regierung nicht zu 
dem vom Landtag bestimmten Termin berichtet hat.

§ 37a 
Erfolgskontrolle bei Landtagsbeschlüssen
(1) Jeder Bericht nach § 37 Abs. 1 wird mit dem zugrunde liegen-
den Landtagsbeschluss verteilt.
(2) Jede Fraktion kann verlangen, dass ein solcher Bericht durch 
den Präsidenten dem zuständigen Ausschuss überwiesen wird. 
Der Ausschuss kann dem Landtag erneut eine Beschlussempfeh-
lung zu der Angelegenheit vorlegen, wenn er den früheren Land-
tagsbeschluss nicht für erledigt hält.
(3) In gleicher Weise kann die erneute Befassung des Ausschusses 
verlangt und vom Ausschuss eine neue Empfehlung dem Plenum 
vorgelegt werden, wenn die Regierung zu einem Landtagsbe-
schluss nicht fristgerecht berichtet hat.

§ 38 
Herbeirufung von Ministern
(1) Der Landtag kann die Anwesenheit eines jeden Mitglieds der 
Regierung verlangen.
(2) Der Antrag, ein Mitglied der Regierung herbeizurufen, bedarf 
der Unterstützung durch fünf Mitglieder.
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VIII. Unterrichtung der Abgeordneten

§ 39 
Arbeitsunterlagen
(1) Erstmals eintretende Abgeordnete erhalten je eine Ausgabe 
des Grundgesetzes, der Landesverfassung, der Geschäftsordnung 
und der Bestimmungen über die Entschädigung der Mitglieder 
des Landtags.
(2) Alle Drucksachen des Landtags werden an die Abgeordneten 
verteilt.

§ 40 
Akteneinsicht und Aktenbenützung
(1) Jeder Abgeordnete ist berechtigt, alle Akten einzusehen, die 
sich beim Landtag oder einem Ausschuss befinden. Die Arbeiten 
des Landtags, seiner Ausschüsse, der Ausschussvorsitzenden und 
der Berichterstatter dürfen durch die Akteneinsicht nicht behin-
dert werden.
(2) Zur Benützung außerhalb des Landtagsgebäudes werden Ak-
ten nur an die Vorsitzenden und Berichterstatter der Ausschüsse 
abgegeben. In besonderen Fällen kann der Präsident Ausnahmen 
zulassen.
(3) Für geheimhaltungsbedürftige Akten gelten die auf Grund 
von § 32 Absatz 5 erlassenen Vorschriften.
(4) Dritten ist die Einsicht in Akten des Landtags nur mit Geneh-
migung des Präsidenten gestattet.

§ 41 
Informationsdienst
Der Informationsdienst des Landtags (Parlamentsarchiv, Parla-
mentsdokumentation, Parlamentsbibliothek und Datenverarbei-
tung) steht jedem Abgeordneten zur Verfügung. Die vom Präsi-
denten für die Benützung erlassenen Bestimmungen sind einzu-
halten.

IX. Vorlagen

§ 42 
Beratungsverfahren
(1) Gesetzentwürfe zur Änderung der Landesverfassung und 
Haushaltsvorlagen werden in drei Beratungen erledigt; sonstige 
Gesetzentwürfe werden in zwei Beratungen erledigt, sofern nicht 
der Landtag in Erster Lesung beschließt, drei Beratungen durch-
zuführen. Alle anderen Vorlagen und Anträge sowie Staatsver-
träge, soweit sie nicht der Zustimmung in der Form des Gesetzes 
bedürfen, werden in der Regel in einer Beratung erledigt.
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(2) Die Beratung beginnt, wenn der Landtag nichts anderes be-
schließt, frühestens am dritten Tag nach Verteilung der Druck-
sachen an die Fraktionsgeschäftsstellen.

§ 43 
Erste Beratung
(1) Bei der Ersten Beratung von Gesetzentwürfen, Haushaltsvor-
lagen und Staatsverträgen werden nur die Grundsätze der Vor-
lage besprochen.
(2) Änderungsanträge zu Gesetzentwürfen sind nicht vor Schluss 
der Ersten Beratung, zu Staatsverträgen überhaupt nicht zulässig.
(3) Am Schluss der Ersten Beratung beschließt der Landtag, ob 
die Angelegenheit einem Ausschuss überwiesen werden soll. In 
besonderen Fällen kann die Überweisung an mehrere Ausschüsse 
erfolgen, wobei ein Ausschuss als federführend zu bestimmen ist.
(4) In der Ersten Beratung findet keine andere Abstimmung statt.

§ 44 
Verweisung an einen Ausschuss
(1) Regierungsvorlagen, die keiner Beschlussfassung bedürfen 
(Denkschriften, Nachweisungen u. ä.), kann der Präsident mit Zu-
stimmung des Landtags an einen Ausschuss verweisen, ohne sie 
auf die Tagesordnung zu setzen. Gleiches gilt für Berichte und Gut-
achten des Rechnungshofs oder des Landesbeauftragten für den 
Datenschutz mit der Maßgabe, dass sie an den zuständigen Aus-
schuss überwiesen werden; der zuständige Ausschuss kann mit Zu-
stimmung des Präsidenten die Stellungnahme anderer Ausschüsse 
zu einzelnen Teilen eines Berichts oder Gutachtens einholen. An-
träge von Abgeordneten (§ 54 Abs. 1) zu Angelegenheiten, die in ei-
nem Bericht oder Gutachten des Rechnungshofs oder des Landes-
beauftragten für den Datenschutz behandelt werden, werden wäh-
rend der Beratungen der Vorlage unmittelbar an den damit befass-
ten Ausschuss überwiesen. § 29 findet entsprechend Anwendung.
(2) Anträge zu Haushaltsvorlagen von einzelnen Abgeordneten, 
die nicht dem Finanzausschuss angehören, werden unmittelbar 
an diesen Ausschuss überwiesen. § 29 findet entsprechend Anwen-
dung.
(3) Ersuchen in Immunitätsangelegenheiten sind vom Präsiden-
ten unmittelbar an den zuständigen Ausschuss zu überweisen.

§ 45 
Zweite Beratung
(1) Die Zweite Beratung beginnt frühestens am zweiten Tag nach 
Schluss der Ersten Beratung oder, wenn eine Ausschussberatung 
stattgefunden hat, frühestens am zweiten Tag nach der Vertei-
lung des Ausschussantrags.
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(2) Es findet zuerst eine allgemeine Aussprache statt. Fand eine 
Ausschussberatung statt, so erhält vor der Einzelberatung auf 
dessen Verlangen zunächst der Berichterstatter das Wort; auf 
Verlangen ist ihm auch während der Beratung vor anderen Mit-
gliedern das Wort zu erteilen.
(3) [aufgehoben]
(4) Liegen Ausschussanträge vor, so bilden diese die Grundlage 
für die Zweite Beratung. Änderungsanträge können, solange die 
Beratung nicht geschlossen ist, von jedem Mitglied schriftlich 
gestellt werden. Sie werden, solange sie nicht vervielfältigt sind, 
vom Präsidenten verlesen.
(5) Die Zweite Beratung wird über jede Einzelbestimmung und 
über die Abschnittsüberschriften der Reihenfolge nach eröffnet 
und geschlossen. Nach Schluss der Beratung wird abgestimmt. 
Die Reihenfolge kann vom Landtag geändert, mehrere Einzelbe-
stimmungen können verbunden oder Teile von Einzelbestimmun-
gen getrennt zur Beratung und Abstimmung gestellt werden.
(6) Bei Ablehnung aller Teile einer Vorlage in der Zweiten Bera-
tung findet keine weitere Beratung oder Abstimmung statt.

§ 46 
Zusammenstellung der Beschlüsse
(1) Bei der Zweiten Beratung beschlossene Änderungen lässt der 
Präsident zusammenstellen und vervielfältigen.
(2) Die Beschlüsse der Zweiten Beratung bilden die Grundlage für 
die Dritte Beratung.

§ 47 
Dritte Beratung
(1) Die Dritte Beratung wird frühestens zwei Tage nach Vertei-
lung der in der Zweiten Beratung gefassten Beschlüsse oder, 
wenn die Vorlage aus der Zweiten Beratung unverändert hervor-
gegangen ist, frühestens am Tage nach der Zweiten Beratung vor-
genommen. Sie beginnt mit einer Allgemeinen Aussprache über 
die Grundsätze der Vorlage.
(2) Änderungsanträge zur Dritten Beratung müssen von mindes-
tens fünf Mitgliedern unterzeichnet, dem Präsidenten schriftlich 
eingereicht und vor der Abstimmung vervielfältigt und verteilt 
werden; Änderungsanträge zur Dritten Beratung des Haushalts-
gesetzes oder eines Nachtragshaushaltsgesetzes müssen von einer 
Fraktion unterzeichnet sein. Über Änderungsanträge wird bei 
den einzelnen Bestimmungen abgestimmt.
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§ 47a 
Vereinfachtes Verfahren für Nachtragshaushaltsgesetze
(1) Der Präsident kann im Einvernehmen mit den Fraktionen den 
Entwurf eines Nachtragshaushaltsgesetzes unmittelbar an den 
Finanzausschuss überweisen. Dieser führt unverzüglich die Bera-
tung der Vorlage durch.
(2) Liegt die Beschlussempfehlung des Ausschusses vor, so wird die  
Vorlage auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung des Landtags 
genommen. Auf die weitere Behandlung der Vorlage finden die 
Vorschriften der §§ 45 bis 47, 48 bis 50 entsprechend Anwendung.
(3) Vor der Einwilligung in über- und außerplanmäßige Ausgaben 
und Verpflichtungsermächtigungen, die nicht nach § 37 Abs. 1 
der Landeshaushaltsordnung vom Erfordernis einer parlamenta-
rischen Nachtragsbewilligung ausgenommen sind, fragt der Fi-
nanzminister/die Finanzministerin beim Präsidenten an, ob der 
Landtag rechtzeitig über eine Bewilligung in der Form eines 
Nachtragshaushalts entscheiden kann.

§ 48 
Verweisung an einen Ausschuss
Eine Vorlage oder Teile einer solchen können bei der Dritten Be-
ratung, auch soweit sie bereits erledigt sind, auf Antrag von min-
destens zehn Mitgliedern durch Beschluss des Landtags an einen 
Ausschuss verwiesen oder zurückverwiesen werden, solange nicht 
über die letzte Einzelbestimmung abgestimmt ist.

§ 49 
Schlussabstimmung
Am Schluss der letzten Beratung wird über die Vorlage im ganzen 
abgestimmt. Blieb die Vorlage unverändert, so kann die Schluss-
abstimmung sofort vorgenommen werden, wurden Änderungen 
beschlossen, so setzt der Präsident auf Antrag von fünf Mitglie-
dern die Schlussabstimmung bis zur Verteilung der gefassten Be-
schlüsse aus.

§ 49a 
Entschließungen zu Gesetzentwürfen
(1) Entschließungsanträge zu Gesetzentwürfen müssen von min-
destens fünf Abgeordneten oder einer Fraktion unterzeichnet 
sein.
(2) Über Entschließungsanträge wird in der Regel nach der 
Schlussabstimmung abgestimmt. Über Entschließungen zu Tei-
len des Haushaltsplans wird in der Regel während der Zweiten 
Beratung abgestimmt.
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§ 50 
Änderung der Fristen
Die Frist zwischen der Ersten und der Zweiten Beratung kann 
bei Feststellung der Tagesordnung durch Beschluss des Land-
tags verkürzt werden. Gleiches gilt für die Frist zwischen Zweiter 
und Dritter Beratung eines Nachtragshaushaltsgesetzes. Andere 
Fris ten können, wenn fünf Abgeordnete widersprechen, nicht 
verkürzt oder aufgehoben werden. Drei Beratungen können nur 
dann in einer Sitzung vorgenommen werden, wenn kein Abgeord-
neter widerspricht. Der Widerspruch gegen die Dritte Beratung 
kann noch bei ihrem Aufruf angebracht werden.

§ 50a 
Anhörung zu Gesetzentwürfen
(1) Ist bei einem Gesetzentwurf der Regierung eine Anhörung 
nach der Verfassung oder aufgrund einer gesetzlichen Bestim-
mung geboten, so findet die Erste Beratung erst statt, wenn der 
Landtag über das Ergebnis der Anhörung unterrichtet worden 
ist.
(2) Ist bei einem Gesetzentwurf von Abgeordneten eine Anhörung 
nach der Verfassung oder aufgrund einer gesetzlichen Bestim-
mung geboten, so entscheidet der Präsident im Einvernehmen 
mit den Antragstellern, in welcher Form die Anhörung vorzuneh-
men ist, und unterrichtet den Landtag über das Anhörungsergeb-
nis; in Ausnahmefällen kann der Präsident im Einvernehmen mit 
dem Präsidium die Entscheidung über die Durchführung der An-
hörung zurückstellen. Die Ausschussberatung beginnt in der Re-
gel erst, wenn das Ergebnis der Anhörung dem Landtag vorliegt.
(3) Ein Ausschuss kann zusätzlich zu einer Anhörung nach Absatz 1  
oder Absatz 2 eine mündliche oder schriftliche Anhörung durch-
führen. In jedem Fall ist den Zusammenschlüssen der Gemeinden 
und Gemeindeverbände auf Verlangen Gelegenheit zur münd-
lichen Stellungnahme vor dem Ausschuss zu geben, wenn ein 
Gesetzentwurf beraten wird, bei dem nach der Verfassung eine 
Anhörung geboten ist; dies gilt unabhängig davon, ob bereits eine 
schriftliche Stellungnahme erfolgt ist. Diese Anhörung findet in 
der Regel nichtöffentlich statt. § 32 Abs. 1 bleibt unberührt.
(4) Wird ein Gesetzentwurf, zu dem bereits eine Anhörung nach 
Absatz 1 oder Absatz 2 stattgefunden hat, im Laufe der Gesetzes-
beratungen wesentlich verändert, so ist eine erneute Anhörung 
vorzunehmen, sofern die vorgesehene Regelung nicht bereits  
Gegenstand einer früheren Anhörung war. Die Anhörung ist auf 
Er suchen des Landtags oder eines Ausschusses von der Regierung 
oder von einem Ausschuss mündlich oder schriftlich durchzufüh-
ren.
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(5) Führt ein Ausschuss eine mündliche Anhörung durch, so fin-
det § 32 Abs. 2 Anwendung.
(6) Die Vertreter der Zusammenschlüsse der Gemeinden und Ge-
meindeverbände haben bei Gesetzesberatungen in wesentlichen 
Fragen der Finanzverteilung zwischen Land und Kommunen Zutritt 
zu den nichtöffentlichen Ausschusssitzungen und werden gehört.
§ 50b 
Verfahren nach Artikel 82 Abs. 2 der Verfassung
Hat die Regierung gemäß Artikel 82 Abs. 2 Satz 1 der Verfassung die 
Aussetzung der Beschlussfassung verlangt, so kann die Beschluss-
fassung frühestens nach Verteilung der Stellungnahme der Regie-
rung oder, falls diese nicht oder nicht fristgerecht eingeht, sechs  
Wochen nach Zugang des Aussetzungsverlangens beim Präsidenten 
erfolgen; im erstgenannten Falle gilt § 42 Abs.2 entsprechend.
§ 50c 
Gesetzgebungsverfahren des Landtags im Notstand
Bezeichnet die Regierung einen Gesetzentwurf wegen eines Not-
stands im Sinne des Artikels 62 Abs. 1 Satz 1 der Verfassung als 
dringlich, so beruft der Präsident den Landtag unverzüglich ein. 
Der dringliche Gesetzentwurf wird in einer Beratung erledigt. Die 
Beratung kann zum Zweck der Beratung in einem Ausschuss un-
terbrochen werden.

§ 50d 
Volksbegehren
(1) Die durch Volksbegehren eingebrachte Vorlage wird durch un-
veränderte Annahme oder durch Ablehnung erledigt. Beschließt 
der Landtag eine Änderung der Vorlage, so ist das Volksbegehren 
abgelehnt. Die geänderte Vorlage ist der eigene Gesetzentwurf 
des Landtags im Sinne des Artikels 60 Abs. 1 Satz 2 der Verfas-
sung.
(2) Die durch Volksbegehren eingebrachte Vorlage wird ent-
sprechend den Vorschriften dieses Abschnitts behandelt.
(3) Die durch Volksbegehren eingebrachte Vorlage wird in der Re-
gel innerhalb von drei Monaten nach der Unterbreitung erledigt.

§ 51 
Unerledigte Gegenstände
Am Ende der Wahlperiode oder im Fall der Auflösung des Land-
tags gelten alle Vorlagen, Anträge und Anfragen als erledigt. Dies 
gilt nicht für Regierungsvorlagen, die keiner Beschlussfassung 
bedürfen, für Berichte und Gutachten des Rechnungshofs, für Re-
gierungsvorlagen im Entlastungsverfahren und zu Berichten und 
Gutachten des Rechnungshofs sowie für Berichte und Gutachten 
des Landesbeauftragten für den Datenschutz. Peti tionen müssen 
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vom neu gewählten Landtag weiterbehandelt werden. Die Bera-
tung einer durch Volksbegehren eingebrachten Vorlage, die dem 
Landtag von der Regierung unterbreitet und nicht erledigt wor-
den ist, wird vom neu gewählten Landtag neu aufgenommen.

X. Anträge von Abgeordneten

§ 52 
Form der Anträge
(1) Anträge von Abgeordneten werden beim Präsidenten schrift-
lich eingebracht. Sie beginnen mit den Worten: „Der Landtag 
wolle beschließen“ und werden so gefasst, wie sie zum Beschluss 
erhoben werden sollen.
(2) Anträge können, soweit in dieser Geschäftsordnung nichts an-
deres bestimmt ist, von jedem Abgeordneten gestellt werden.
(3) Gegen den Willen des Antragstellers können Anträge, die 
nicht lediglich ein Berichtsersuchen enthalten und den Frak-
tionen spätestens eine Woche vor der Sitzung mitgeteilt worden 
sind, nicht für erledigt erklärt oder der Regierung als Material 
überwiesen werden. Der Widerspruch kann vom Erstunterzeich-
ner oder von einem von ihm beauftragten Abgeordneten vor Be-
ginn der Abstimmung eingelegt werden.
(4) Die Ausschüsse können zu unselbstständigen Anträgen (Än-
derungsanträge zu überwiesenen Beratungsgegenständen) nur 
beschließen, einen solchen Antrag anzunehmen oder abzulehnen. 
Eine Erledigterklärung oder Materialüberweisung an die Regie-
rung ist nicht zulässig; Absatz 3 findet keine Anwendung.

§ 53 
Gesetzentwürfe
(1) Ein Antrag, der einen Gesetzentwurf enthält, bedarf der Un-
terzeichnung durch acht Abgeordnete oder durch eine Fraktion.
(2) Gesetzentwürfe sind mit einer Begründung zu versehen.

§ 54 
Selbstständige Anträge, die keinen Gesetzentwurf enthalten
(1) Selbstständige Anträge, die keinen Gesetzentwurf enthalten, 
bedürfen der Unterzeichnung durch fünf Abgeordnete oder durch 
eine Fraktion1). Sie sind in der Regel schriftlich zu begründen.
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(2) Hält der Präsident einen Antrag für unzulässig, legt er ihn 
zunächst dem Präsidium mit seinen begründeten Bedenken vor. 
Über die Zulässigkeit entscheidet das Präsidium. Die Antrag-
steller können gegen die Entscheidung des Präsidiums einen Be-
schluss des Landtags über die Zulässigkeit verlangen.
(3) Anträge zu Angelegenheiten, für die die Regierung unmittel-
bar oder mittelbar verantwortlich ist, leitet der Präsident der Re-
gierung zu, die innerhalb von drei Wochen zu dem Antrag Stel-
lung nimmt1). Die Stellungnahme der Regierung wird vom Prä-
sidenten dem Erstunterzeichner übermittelt und als Drucksache 
verteilt. Verlangt einer der Antragsteller oder eine Fraktion nicht 
innerhalb von drei Wochen – gerechnet vom Ausgabedatum der 
Drucksache – gegenüber dem Präsidenten eine Weiterbehandlung 
des Antrags, so gilt der Antrag als durch die Stellungnahme der 
Regierung erledigt.
(4) Anträge, die nicht nach Absatz 3 erledigt sind, werden vom 
Präsidenten dem zuständigen Ausschuss überwiesen. Anträge, 
zu denen die Regierung innerhalb von drei Wochen keine Stel-
lung nah me abgegeben hat, überweist der Präsident auf Ver-
langen eines der Antragsteller dem zuständigen Ausschuss. Die 
Ausschuss anträge werden mindestens einmal monatlich in eine 
Sammeldrucksache aufgenommen und auf die Tagesordnung  
einer Sitzung des Landtags gesetzt. Grundlage der Beschlussfas-
sung des Landtags ist der Antrag des Ausschusses. Ausschussan-
träge können an den Ausschuss zurückverwiesen oder an einen 
anderen Ausschuss verwiesen werden.
(5) Anträge, die von einer Fraktion gestellt sind, werden in den 
Fällen des Absatzes 4 Satz 1 und 2 auf Verlangen dieser Fraktion 
ohne vorherige Behandlung in einem Ausschuss auf die Tagesord-
nung einer Sitzung des Landtags gesetzt.
(6) Anträge im Sinne der Absätze 1, 2 und 5 sind auch selbststän-
dige Entschließungsanträge.

§ 55 
Misstrauensanträge
Ein Antrag, dem Ministerpräsidenten das Vertrauen zu entziehen, 
bedarf der Unterstützung durch ein Viertel der Mitglieder des 
Landtags oder durch zwei Fraktionen. Er kann nur in der Weise 
gestellt werden, dass dem Landtag ein namentlich benannter Kan-
didat (Kandidatin) als Nachfolger zur Wahl vorgeschlagen wird. 
Anträge, die diesen Voraussetzungen nicht entsprechen, werden 
nicht auf die Tagesordnung einer Sitzung des Landtags gesetzt.
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§ 56 
Antrag auf Entlassung eines Ministers
Ein Antrag auf Entlassung eines Ministers bedarf der Unterstüt-
zung durch ein Viertel der Mitglieder des Landtags oder durch 
zwei Fraktionen.

§ 57 
Dringliche Anträge
(1) Dringliche Anträge werden auf die Tagesordnung der nächs-
ten Sitzung gesetzt.
(2) Dringlich sind Anträge,
1. die Immunität eines Abgeordneten aufzuheben,
2. dem Ministerpräsidenten das Vertrauen zu entziehen,
3. einen Minister zu entlassen,
4. einen Untersuchungsausschuss einzusetzen.
(3) Andere Anträge können vom Präsidium durch einmütigen Be-
schluss oder vom Landtag für dringlich erklärt werden. Dies gilt 
nicht für Anträge zu Angelegenheiten, die in Form eines Antrags 
oder einer Großen Anfrage bereits Gegenstand der Beratungen 
im Landtag sind, sofern nicht inzwischen neue wesentliche Tat-
sachen, welche die Dringlichkeit begründen, eingetreten sind. 
Voraussetzung für die Dringlicherklärung eines Antrags ist, dass 
im üblichen Verfahren (§ 54) eine rechtzeitige Entscheidung des 
Landtags über einen solchen Antrag nicht erreichbar ist. Stellt 
das Präsidium die Dringlichkeit fest, sind die Anträge in der 
nächsten Sitzung zu behandeln. Werden die Anträge durch den 
Landtag für dringlich erklärt, sind sie in der gleichen Sitzung zu 
behandeln. § 42 Absatz 2 findet keine Anwendung.
(4) Anträge, deren Dringlicherklärung beantragt wird, leitet der 
Präsident der Regierung unverzüglich zur Stellungnahme gemäß 
§ 54 Abs. 3 zu. Wird die Dringlichkeit vom Präsidium oder vom 
Landtag vor Ablauf der Drei-Wochen-Frist festgestellt, sieht die 
Regierung von einer schriftlichen Stellungnahme zu dem Antrag 
ab.

XI. Anfragen und Aktuelle Debatte

§ 58 
Fragestunde
(1) Jeder Abgeordnete ist berechtigt, kurze Mündliche Anfragen 
an die Regierung zu richten, die von der Regierung möglichst 
kurz beantwortet werden sollen. Hierzu soll je nach Bedarf, min-
destens jedoch einmal im Monat, eine Stunde eines vom Präsi-
dium vorzuschlagenden Sitzungstages zur Verfügung stehen. Die 
Fragestunde findet im Anschluss an die Mittagspause des betref-
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fenden Sitzungstages statt, bei mehreren Sitzungstagen einer Sit-
zungswoche am zweiten Sitzungstag.
(2) Die Einzelheiten des Verfahrens der Fragestunde sind in den 
als Anlage 2 beigefügten Richtlinien geregelt.

§ 58 a 
Regierungsbefragung
(1) Bei mehreren Sitzungstagen in einer Plenarsitzungswoche fin-
det am ersten Tag im Anschluss an die Mittagspause eine Befra-
gung der Landesregierung statt. Die Abgeordneten können Fra-
gen von aktuellem Interesse an die Landesregierung im Rahmen 
ihrer Verantwortlichkeit richten.
(2) Die Befragung dauert in der Regel 60 Minuten. 
(3) Die Einzelheiten des Verfahrens der Regierungsbefragung 
sind in den als Anlage 3 beigefügten Richtlinien geregelt.

§ 59 
Aktuelle Debatte
(1) Eine Fraktion kann über ein bestimmt bezeichnetes Thema 
von allgemeinem Interesse, für dessen Erörterung ein aktueller 
Anlass besteht oder das von grundsätzlicher politischer Be-
deutung für das Land ist, für die nächste Plenarsitzungswoche 
eine Aus sprache beantragen (Aktuelle Debatte). Der Antrag ist 
schriftlich beim Präsidenten einzureichen, der ihn unverzüglich 
den Fraktionen und der Regierung zur Kenntnis bringt. Ist ein 
Thema in Form eines Antrags oder einer Großen Anfrage bereits 
Gegenstand der Beratungen im Landtag und sind seitdem keine 
neuen wesentlichen Tatsachen eingetreten, ist der Antrag nicht 
zulässig. Ein Antrag auf Aktuelle Debatte, der für die nächste Ple-
narsitzungswoche nicht zum Zuge gekommen ist, gilt als erledigt.
(2) Der Präsident setzt den Besprechungsgegenstand nach Maß-
gabe von § 78 Abs. 1 auf eine Tagesordnung in der nächsten Ple-
narsitzungswoche, wenn er den Antrag für zulässig hält. Hält 
der Präsident den Antrag nicht für zulässig, entscheidet das Prä-
sidium unverzüglich über die Zulässigkeit des Antrags. Die An-
tragsteller können gegen die Entscheidung des Präsidiums einen 
Beschluss des Landtags über die Zulässigkeit verlangen. Erklärt 
das Präsidium den Antrag für zulässig, ist er gemäß Satz 1 zu be-
handeln. Erklärt der Landtag den Antrag für zulässig, ist er in 
der gleichen Plenarsitzungswoche zu behandeln, sofern er nach 
§ 78 Abs. 1 zum Zuge kommt.
(3) Der Antrag nach Absatz 1 ist bis spätestens Montag, 12:00 Uhr, 
vor der folgenden Plenarsitzung zu stellen.
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§ 60 
Dauer und Redezeit
(1) Die Aktuelle Debatte dauert 40 Minuten, wobei die Redezeit der 
Mitglieder der Regierung und ihrer Beauftragten nicht mitgerechnet  
wird. Der Landtag kann eine Dauer von bis zu 80 Minuten beschlie-
ßen; Satz 1 Halbsatz 2 gilt entsprechend. Die Gesamtdauer der Aus-
sprache soll im Regelfall 50 Minuten nicht überschreiten; bei verlän-
gerter Debattenzeit (Satz 2) soll die entsprechende Gesamtdauer der 
Aussprache von bis zu 100 Minuten nicht überschritten werden.
(2) Die Aussprache wird durch Erklärungen der Fraktionen einge-
leitet, für welche jede Fraktion für ihren jeweiligen Sprecher/ihre 
jeweilige Sprecherin in der Regel eine Redezeit von bis zu fünf Mi-
nuten und bei einer Dauer der Aktuellen Debatte von mehr als  
40 Minuten eine Redezeit von bis zu 15 Minuten erhalten kann. Im 
Übrigen beträgt die Redezeit fünf Minuten.
(3) Die Mitglieder der Regierung und ihre Beauftragten sollen sich 
an die gemäß Absatz 2 für die Fraktionen festgelegten Redezeiten 
halten. Der Präsident soll die Redezeiten der Fraktionen verlängern, 
wenn die Regierungsvertreter 50 Prozent der Gesamtredezeit der 
Fraktionen überschreiten.
(4) Die Aussprache ist in freier Rede zu führen. Das Vorlesen von Re-
den darf nicht genehmigt werden.
(5) Anträge zur Sache können nicht gestellt werden.

§ 611) 
Kleine Anfragen
(1) Jedes Mitglied kann an die Regierung schriftliche Anfragen rich-
ten.
(2) Die Anfragen müssen knapp und scharf umrissen die Tatsachen 
anführen, über die Auskunft gewünscht wird; sie dürfen höchstens 
zehn Fragen umfassen und nur eine kurze Begründung enthalten. 
Anfragen, die diesen Vorschriften nicht entsprechen, gibt der Präsi-
dent zurück.
(3) Der Präsident leitet die Anfrage sofort der Regierung zur schrift-
lichen Beantwortung zu. Die Antwort ergeht an den Präsidenten, der 
sie dem Fragesteller/der Fragestellerin übermittelt.
(4) Anfrage und Antwort werden vervielfältigt und den Abgeordneten 
zur Kenntnis gebracht.
(5) Wird eine Antwort nicht binnen drei Wochen – gerechnet vom 
 Absendedatum des Landtags – erteilt, so setzt der Präsident die An-
frage zur mündlichen Beantwortung auf die Tagesordnung der 
nächsten Sitzung und erteilt dem Fragesteller zur Verlesung das 
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Wort. Wird die Anfrage mündlich beantwortet und erscheint dem 
Fragesteller die Antwort nicht ausreichend, so kann er ergänzende 
Fragen stellen. Eine Besprechung der Antwort findet nicht statt.
(6) Erfolgt eine mündliche Beantwortung der Anfrage nach ihrer 
Verlesung nicht, so tritt der Landtag auf Antrag von fünf Abge-
ordneten in eine Besprechung der Anfrage ein.
(7) Bei einer Anfrage von offenbar lokaler Bedeutung soll der Prä-
sident dem Abgeordneten empfehlen, eine briefliche Anfrage an 
das zuständige Ministerium zu richten.

§ 61a 
Abgeordnetenbriefe an Ministerien
(1) Schreiben von Abgeordneten an Ministerien sind wie Kleine 
Anfragen innerhalb von drei Wochen zu beantworten. Ist dies 
nicht möglich, so wird innerhalb dieser Frist eine Zwischenant-
wort erteilt.
(2) Hat der Unterzeichner/die Unterzeichnerin des Schreibens in-
nerhalb von drei Wochen nach Eingang beim Ministerium keine 
Antwort erhalten und auch einer Fristverlängerung nicht zuge-
stimmt, so kann er beim Landtag die Aufnahme dieses Schreibens 
auf die Tagesordnung der nächsten Plenarsitzung beantragen, und 
zwar bis spätestens 12.00 Uhr am Montag der Plenarsitzungswoche.  
Der Unterzeichner hat bei Aufruf im Plenum Gelegenheit, den Mi-
nister nach den Gründen der Nichtbeantwortung zu befragen, wenn 
das Schreiben zu diesem Zeitpunkt noch nicht beantwortet ist.

§ 62 
Einbringung von Großen Anfragen
(1) In Angelegenheiten von erheblicher politischer Bedeutung 
können Große Anfragen an die Regierung gerichtet werden.
(2) Große Anfragen sind dem Präsidenten schriftlich einzureichen. 
Sie müssen kurz und bestimmt gefasst und von einer Fraktion 
oder von mindestens fünfzehn Abgeordneten unterzeichnet sein.1) 

Sie sollen schriftlich begründet werden.
(3) Hält der Präsident eine Große Anfrage nicht für zulässig, legt 
er sie dem Präsidium mit seinen begründeten Bedenken vor. Über 
die Zulässigkeit entscheidet das Präsidium. Die Fragesteller kön-
nen gegen die Entscheidung des Präsidiums einen Beschluss des 
Landtags über die Zulässigkeit verlangen.
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§ 63 
Behandlung von Großen Anfragen
(1) Der Präsident teilt der Regierung die Große Anfrage zur 
schriftlichen Beantwortung mit.
(2) Nach Eingang der schriftlichen Antwort wird die Große An-
frage zur Besprechung auf die Tagesordnung gesetzt, wenn dies 
von einer Fraktion oder von mindestens fünfzehn Abgeordneten 
innerhalb von zwei Monaten – gerechnet vom Ausgabedatum der 
Drucksache – verlangt wird.
(3) Beantwortet die Regierung die Große Anfrage nicht binnen 
sechs Wochen nach der Zustellung, so wird die Große Anfrage zur 
Besprechung auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung gesetzt.
(4) Bei der Besprechung steht einem der Unterzeichner der Gro-
ßen Anfrage das Schlusswort zu.

§ 63a 
Besprechung Großer Anfragen in Ausschüssen
(1) Unter den Voraussetzungen des § 63 Abs. 2 und 3 kann das 
Präsidium im Einvernehmen mit den Fragestellern festlegen, 
dass die Große Anfrage anstelle des Plenums in einem von ihm zu 
bestimmenden Ausschuss besprochen wird.
(2) Der Ausschuss führt die Besprechung der Großen Anfrage in 
öffentlicher Sitzung durch. Die Sitzung findet in der Regel im Ple-
narsaal statt. Presse, Rundfunk sowie sonstige Zuhörer haben wie 
bei Plenarsitzungen Zutritt. Bei Störungen von Zuhörern kann 
der Vorsitzende die gegebenen Ordnungsmaßnahmen ergreifen.
(3) Die Besprechung einer Großen Anfrage geht in der Tagesord-
nung anderen Beratungsgegenständen vor, die vom Ausschuss in  
nichtöffentlicher Sitzung zu behandeln sind. Über die Besprechung  
wird ein Wortprotokoll angefertigt. Auf die Überprüfung der  
Niederschrift findet § 102 Anwendung mit der Maßgabe, dass die 
Zuständigkeiten des Präsidenten vom Vorsitzenden wahrgenommen 
werden.
(4) § 29 findet entsprechend Anwendung mit der Maßgabe, dass 
der Erstunterzeichner der Großen Anfrage, wenn er nicht Mit-
glied des Ausschusses ist, oder ein mit seiner Vertretung beauf-
tragter Abgeordneter mit beratender Stimme an der Besprechung 
teilnehmen und das Schlusswort beanspruchen kann. Ist die 
Große Anfrage von einer Fraktion unterzeichnet, so bestimmt 
diese, welches Mitglied die Rechte nach Satz 1 für die Fraktion 
wahrnimmt.
(5) Anträge nach § 64 müssen spätestens während der Sitzung, in 
welcher die Große Anfrage im Ausschuss besprochen wird, einge-
bracht werden. Der Präsident überweist die Anträge an den vom
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Präsidium bestimmten Ausschuss. Handelt es sich um Anträge 
von Fraktionen, ist die Beratung öffentlich durchzuführen, wenn 
das Präsidium dies beschließt; im Übrigen kann der Ausschuss 
die Beratung der Anträge auf eine spätere Sitzung verschieben, 
die nichtöffentlich durchzuführen ist. Der Ausschuss legt dem 
Landtag eine Beschlussempfehlung vor. Dem Landtag ist ein Be-
richt vorzulegen, sofern die Anträge in nichtöffentlicher Sitzung 
beraten worden sind. Absatz 4 gilt entsprechend für die Teil-
nahme des Erstunterzeichners eines Antrags bzw. eines von ihm 
beauftragten Abgeordneten.
(6) Das Präsidium regelt im übrigen die Einzelheiten des Verfah-
rens.

§ 641) 
Anträge zu Großen Anfragen
Bei der Besprechung können Anträge zur Großen Anfrage gestellt 
werden. Sie bedürfen der Unterstützung durch eine Fraktion 
oder durch mindestens fünfzehn Abgeordnete.

XII. Petitionen

§ 65 
Petitionsausschuss nach Artikel 35a der Verfassung
Der Landtag bestellt zur Behandlung der an ihn gerichteten Bit-
ten und Beschwerden (Petitionen) nach Artikel 2 Absatz 1 der 
Landesverfassung und Artikel 17 des Grundgesetzes einen Peti-
tionsausschuss.

§ 66 
Petitionen von zwangsweise untergebrachten Personen
Petitionen von Personen, die sich in Straf- oder Untersuchungs-
haft befinden oder sonst zwangsweise untergebracht sind, sind 
nach Maßgabe einer von der Landesregierung zu erlassenden  
Anordnung ungeöffnet dem Landtag zuzuleiten. Dies gilt auch 
für den mit der Petition zusammenhängenden Schriftverkehr des  
Petenten/der Petentin mit dem Petitionsausschuss.

1)  Zur Vorbereitung der Ausschussberatung geben die Ministerien eine schriftliche 
Stellungnahme zu Anträgen auf Große Anfragen ab, wenn dies von den Antragstel-
lern im Plenum oder in öffentlicher Ausschusssitzung (falls die Besprechung der 
Großen Anfrage im Ausschuss stattfindet) verlangt wird. Ferner können die Aus-
schüsse die Einholung einer schriftlichen Stellungnahme beschließen.
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§ 67 
Verfahren im Landtag und im Petitionsausschuss
(1) Der Präsident leitet die Petitionen dem Petitionsausschuss 
zu, soweit sie nicht nach § 70 behandelt werden. Zuschriften, die 
nicht Bitten und Beschwerden im Sinne von Artikel 2 Absatz 1 
der Landesverfassung und Artikel 17 des Grundgesetzes sind, 
können vom Landtag durch Kenntnisnahme erledigt werden.
(2) Der Ausschuss weist eine Petition zurück, wenn sie 
1.  nach Inhalt und Form eine strafbare Handlung des Einsen-

ders/der Einsenderin darstellt oder zum Ziele hat;
2.  Gegenstände behandelt, für die das Land unzuständig ist; Pe-

titionen, die in den Zuständigkeitsbereich des Deutschen Bun-
destages oder eines anderen Landesparlaments fallen, werden 
an die zuständige Stelle abgegeben;

3.  einen rechtswidrigen Eingriff in die Gerichtsbarkeit fordert, 
insbesondere in ein schwebendes Gerichtsverfahren eingreift; 
ein solcher Eingriff liegt jedoch nicht vor, wenn der Petent le-
diglich verlangt, dass eine Behörde sich in einem Gerichtsver-
fahren in bestimmter Weise verhält, oder wenn die Petition bei 
gerichtlich bestätigten Ermessensentscheidungen von einer  
Behörde eine Überprüfung oder Änderung der Entscheidung 
verlangt;

4.  den Inhalt einer früheren Petition, über die der Landtag be-
reits Beschluss gefasst hat, ohne wesentliches neues Vorbrin-
gen wiederholt.

Der Petent erhält vom Vorsitzenden des Ausschusses eine Mittei-
lung über die Zurückweisung.
(3) Der Petitionsausschuss kann die Stellungnahme anderer Aus-
schüsse des Landtags einholen.
(4) Unbeschadet der Befugnisse nach dem Gesetz über den Pe-
titionsausschuss des Landtags können der Petitionsausschuss 
oder eine vom Ausschuss gebildete Kommission jederzeit die zur 
Aufklärung des Sachverhalts erforderlichen Maßnahmen ergrei-
fen, insbesondere eine Ortsbesichtigung vornehmen. Im Einver-
nehmen mit dem Ausschussvorsitzenden kann auch der Bericht-
erstatter eine Ortsbesichtigung vornehmen. Bei Ortsbesichti-
gungen ist die Regierung vorher zu benachrichtigen.
(5) Die Regierung gibt die Stellungnahme zu Petitionen, um die 
sie der Petitionsausschuss ersucht, innerhalb von zwei Monaten 
ab. Der Vorsitzende des Ausschusses kann im Einzelfall eine an-
dere Frist bestimmen.
(6) Bevor der Petitionsausschuss dem Landtag empfiehlt, eine 
Petition der Regierung zur Berücksichtigung oder Veranlassung 
näher bezeichneter bestimmter Maßnahmen zu überweisen (§ 68
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Abs. 2 Nr. 2), gibt er der Regierung Gelegenheit, sich hierzu im 
Ausschuss zu äußern. Will die Regierung einem dahin gehenden 
Beschluss des Landtags nicht entsprechen, so hat sie durch den 
zuständigen Minister, bei dessen Verhinderung durch den poli-
tischen Staatssekretär (die politische Staatssekretärin) oder, wo 
dem Minister ein solcher nicht beigegeben ist, durch den Ministe- 
rialdirektor (die Ministerialdirektorin), vor dem Ausschuss die Grün - 
de für ihre Haltung darzulegen. Widerspricht die Regierung nicht 
auf diese Weise im Ausschuss, verpflichtet sie sich, die Ausführung 
des Beschlusses des Landtags nachträglich nicht mehr abzulehnen.

§ 68 
Entscheidung und Benachrichtigung
(1) Der Petitionsausschuss legt dem Landtag in angemessener 
Frist zu der Petition einen bestimmten Antrag mit einem Bericht  
vor. Die Anträge werden zusammen mit den Berichten in eine 
Sammeldrucksache aufgenommen und auf die Tagesordnung  
einer Sitzung des Landtags gesetzt. Anträge auf Entscheidungen 
nach Absatz 2 Nr. 2 sind mit den Berichten an den Anfang einer 
Sammeldrucksache zu setzen.
(2) Der Landtag entscheidet in der Regel wie folgt:
1.  Die Petition wird, nachdem ihr durch entsprechende Maß-

nahmen abgeholfen wurde, oder durch den Beschluss des Land- 
tags zu einem anderen Gegenstand für erledigt erklärt.

2.  Die Petition wird der Regierung zur Kenntnisnahme, als Ma-
terial, zur Erwägung, zur Berücksichtigung oder zur Veranlas-
sung näher bezeichneter bestimmter Maßnahmen überwiesen.

3.  Der Petition kann nicht abgeholfen werden.
4.  Die Petition wird als zur Bearbeitung im Landtag ungeeignet 

zurückgewiesen.
5.  Dem Petenten wird anheim gegeben, zunächst den Rechtsweg 

auszuschöpfen.
(3) Wird die Petition der Regierung zur Erwägung, zur Berück sich -
tigung oder zur Veranlassung einer bestimmten Maßnahme über-
wiesen, so berichtet sie schriftlich innerhalb von zwei Monaten, was 
sie aufgrund der überwiesenen Petition veranlasst hat. Der Land-
tag kann eine andere Frist festsetzen. Lässt sich der Beschluss des 
Landtags nicht innerhalb von zwei Monaten oder der vom Land tag 
bestimmten Frist erledigen, so kann der Vorsitzende des Petitions-
ausschusses die Frist verlängern, wenn die Regierung rechtzeitig 
vor Fristablauf die Gründe darlegt, die einer fristgemäßen Erle-
digung entgegenstehen. Die Berichte der Regierung werden vom 
Präsidenten dem Petitionsausschuss überwiesen, der dem Landtag 
hierzu einen Antrag vorlegen kann. Der Petitionsausschuss kann 
eine Petition erneut beraten und dem Landtag einen Antrag vorle-
gen, wenn die Regierung den Bericht nicht fristgemäß vorlegt.
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(4) Über die Erledigung der Petition wird der Petent, bei meh-
reren Unterzeichnern der erste, vom Vorsitzenden des Petitions-
ausschusses unterrichtet. In den Fällen des § 66 ist die Anstalt 
gleichzeitig zu unterrichten, soweit ein berechtigtes Interesse der 
Anstalt besteht.

§ 69 
Mündlicher Bericht des Petitionsausschusses
Der Petitionsausschuss erstattet dem Landtag mindestens einmal 
im Jahr einen mündlichen Bericht über seine Tätigkeit.

§ 70 
Regelung für andere Ausschüsse
(1) Betrifft eine Petition einen Gegenstand, der zur Zeit ihres 
Eingangs in einem anderen Ausschuss behandelt wird, so leitet 
sie der Präsident diesem Ausschuss zu. Sofern es einer Aufklä-
rung des Sachverhalts mit den Mitteln des Gesetzes über den  
Petitionsausschuss des Landtags offensichtlich nicht bedarf, kann 
der Präsident auch in sonstigen Fällen die Petition einem fachlich 
zuständigen Ausschuss zuleiten.
(2) Für das Verfahren gelten § 67 Abs. 2 und 3 sowie § 68 Abs. 2 
entsprechend. Über die Erledigung der Petition wird der Petent, 
bei mehreren Unterzeichnern der erste, vom Präsidenten unter-
richtet.

XIII. Sitzungsordnung

§ 71 Allgemeines
Sitzungsperiode ist die Wahlperiode des Landtags.

§ 72 
Zutritt zum Sitzungssaal
Während der Sitzungen des Landtags haben nur Abgeordnete 
und Mitglieder der Regierung zum Sitzungssaal Zutritt, ferner 
der Präsident des Rechnungshofs und der Landesbeauftragte für 
den Datenschutz im Rahmen ihrer gesetzlichen Aufgaben. Über 
die Zulassung von Bediensteten des Landtags entscheidet der 
Präsident, über die Zulassung von anderen Bediensteten das 
 zuständige Mitglied der Regierung sowie gegebenenfalls der Präsi-
dent des Rechnungshofs oder der Landesdatenschutzbeauftragte.

§ 73 
Teilnahme an den Arbeiten des Landtags
Die Abgeordneten sind verpflichtet, an den Arbeiten des Landtags 
teilzunehmen.
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§ 74 
Teilnahme an den Sitzungen des Landtags
(1) Verhinderte Mitglieder haben den Präsidenten rechtzeitig, 
spätestens bis zum Beginn der Sitzung, zu unterrichten. Liegen 
Umstände vor, die eine rechtzeitige Unterrichtung ausschließen, 
so erfolgt die Benachrichtigung des Präsidenten, sobald es die 
Umstände gestatten.
(2) Abgeordnete, die eine Sitzung vorzeitig verlassen, machen 
dem Präsidenten hiervon Mitteilung.

§ 75 
Urlaub
Urlaub bis zu vier Wochen erteilt der Präsident, für längere Zeit 
der Landtag. Urlaub auf unbestimmte Zeit wird nicht erteilt.

§ 76 
Anwesenheitsliste
(1) In jeder Sitzung liegt eine Anwesenheitsliste auf.
(2) Übersieht ein Abgeordneter die Eintragung, so gilt seine An-
wesenheit als nachgewiesen, wenn sie aus dem Sitzungsbericht 
festgestellt werden kann.

§ 77 
Verfahren
(1) Vor Eintritt in die Tagesordnung werden die Urlaubsgesuche 
erledigt.
(2) Der Präsident unterrichtet den Landtag über die Eingänge.
(3) Vor Schluss jeder Sitzung schlägt der Präsident den Zeitpunkt 
der nächsten Sitzung vor. Widerspricht ein Abgeordneter, so ent-
scheidet der Landtag.
(4) Selbstständig setzt der Präsident Zeit und Tagesordnung der  
nächsten Sitzung fest, wenn der Landtag ihn dazu ermächtigt 
oder wegen Beschlussunfähigkeit oder aus anderen Gründen 
nicht entscheiden kann.
(5) In unaufschiebbaren Fällen kann der Präsident unter Be-
kanntgabe der Tagesordnung eine Sitzung einberufen. Ist eine 
schriftliche Einladung nicht möglich, so kann die Einladung auf 
anderem Wege erfolgen.

§ 78 
Tagesordnung
(1) Die Beratungsgegenstände sollen in der Tagesordnung nach 
der Bedeutung, der Aktualität und unter Berücksichtigung des 
Sachzusammenhangs geordnet werden. Kommt ein Einverneh-
men im Präsidium nicht zustande, so gilt für die Aufstellung der 
Tagesordnung durch das Präsidium die nachstehende Reihen-
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folge: Aktuelle Debatte, Dringliche Anträge nach § 57 Abs. 2, Ge-
setzentwürfe, Fraktionsanträge (einschließlich sonstiger Dring-
licher Anträge), Große Anfragen, sonstige Anträge und Vorlagen, 
Kleine Anfragen. Abweichend hiervon kann bei Plenarsitzungen, 
die an zwei aufeinander folgenden Tagen stattfinden, jede Frak-
tion verlangen, dass eine Aktuelle Debatte, eine bestimmte eigene 
Initiative oder eine bestimmte Regierungs- oder sonstige nicht 
aus der Mitte des Landtags eingebrachte Vorlage an einem der 
Tage behandelt wird; dafür stehen die Punkte 1 und 2 der Tages-
ordnung zur Verfügung. Die Ausübung des Wahlrechts erfolgt in 
wechselndem Turnus unter den Fraktionen.
(2) Die Tagesordnung wird vom Präsidium festgestellt, sofern sie 
nicht gemäß § 77 Abs. 4 und 5 vom Präsidenten festgesetzt wird.
(3) Die Tagesordnung wird den Abgeordneten und der Regierung 
übersandt.
(4) Der Landtag kann, soweit nichts anderes bestimmt ist, auf 
Antrag einer Fraktion oder auf Vorschlag des Präsidenten die  
Tagesordnung zu Sitzungsbeginn erweitern, die Reihenfolge der 
Tagesordnung ändern, Gegenstände absetzen oder gleichartige 
oder verwandte Gegenstände gemeinsam behandeln. Gegen-
stände, die nicht auf der festgestellten oder vom Landtag erwei-
terten Tagesordnung stehen, können nicht beraten werden, wenn 
fünf Abgeordnete widersprechen. Für Dringliche Anträge gilt § 57.
(5) Wird für denselben Tag eine weitere Sitzung anberaumt, so 
gibt der Präsident Zeit und Tagesordnung mündlich bekannt.

§ 79 
Schluss der Sitzung
Eine Sitzung kann vor Erledigung der Tagesordnung auf Antrag 
von fünf Abgeordneten geschlossen werden.

§ 80 
Beschlussfähigkeit
(1) Wird die Beschlussfähigkeit vor einer Abstimmung oder Wahl 
bezweifelt und vom Präsidenten weder bejaht noch verneint, so 
wird sie durch Namensaufruf festgestellt. Der Präsident kann die 
Abstimmung oder Wahl kurze Zeit aussetzen.
(2) Nach Feststellung der Beschlussunfähigkeit hebt der Präsi-
dent die Sitzung auf und gibt Zeit und Tagesordnung der nächs-
ten Sitzung bekannt.
(3) Ergibt sich die Beschlussunfähigkeit bei einer Abstimmung 
oder Wahl, so wird die Abstimmung oder die Wahl in einer der 
nächsten Sitzungen wiederholt. Ein Antrag auf namentliche Ab-
stimmung bleibt in Kraft.
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§ 81 
Eröffnung der Beratung
(1) Der Präsident eröffnet und schließt die Beratung über die ein-
zelnen Gegenstände nach der Reihenfolge der Tagesordnung.
(2) Nimmt ein Mitglied der Regierung oder ein von ihm Bevoll-
mächtigter/eine von ihm Bevollmächtigte außerhalb der Tages-
ordnung das Wort, so findet eine Besprechung statt, wenn mindes-
tens zehn Abgeordnete dies verlangen.

§ 82 
Wortmeldungen, Worterteilung und Reihenfolge 
der Redner/Rednerinnen
(1) Abgeordnete und Regierungsvertreter, die sich an der Bera-
tung beteiligen wollen, melden sich beim Präsidenten zum Wort. 
Es wird eine Rednerliste geführt. Der Präsident erteilt das Wort.
(2) Der Präsident bestimmt die Reihenfolge der Redner/Rednerin-
nen. Hierbei sollen die Sorge für eine sachgemäße Erledigung und 
zweckmäßige Gestaltung der Beratung sowie die Rücksicht auf 
die Stärke der Fraktionen maßgebend sein. Bei der Besprechung 
von Anfragen und der Beratung von selbständigen Anträgen soll 
der erste Redner nach der Begründung des Antrags oder der An-
frage nicht derselben Fraktion angehören wie der Antragsteller. 
Dem Berichterstatter steht das erste und das letzte Wort zu.
(3) Regierungsvertreter müssen auf ihr Verlangen jederzeit ge-
hört werden. Der Präsident des Rechnungshofs und der Landes-
beauftragte für den Datenschutz erhalten zu ihren Jahresberich-
ten im Landtag das Wort.
(4) Ergreift der Ministerpräsident zu Beginn oder im Verlauf ei-
ner Aussprache das Wort, so muss anschließend den Vorsitzen-
den der Opposi tionsfraktionen auf ihr Verlangen das Wort erteilt 
werden. Wird von diesem Recht Gebrauch gemacht, so können 
danach auch die Vorsitzenden der anderen Fraktionen das Wort 
verlangen. Ist der Vorsitzende einer Fraktion an der Teilnahme 
an der Sitzung verhindert, kann sein Stellvertreter nach Maßgabe 
der vorstehenden Sätze das Wort verlangen.
(5) Will sich der Präsident als Redner an der Beratung beteiligen, 
so gibt er für die Dauer dieser Beratung den Vorsitz an seinen 
Stellvertreter ab.
(6) Die Redner richten ihre Ausführungen ausschließlich an den 
Landtag.
(7) [aufgehoben]
(8) In Immunitätsangelegenheiten soll der betroffene Abge ord-
nete im Landtag das Wort zur Sache nicht ergreifen.
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§ 82 a 
Zwischenfrage, Zwischenbemerkung (Kurzintervention)

(1) Zwischenfragen an den Redner können von Abgeordneten 
über die Saalmikrofone gestellt werden. Wer eine Zwischenfrage 
stellen will, begibt sich zu einem Saalmikrofon und wartet ab, bis 
der Präsident den Redner gefragt hat, ob er eine Zwischenfrage 
zulässt. Wenn der Redner bejaht, erteilt der Präsident das Wort 
zur Zwischenfrage. Eine Zwischenfrage muss sich auf den Ver-
handlungsgegenstand beziehen und darf bei einer Fraktionsre-
dezeit von fünf Minuten zwei Minuten, im Übrigen drei Minuten 
nicht überschreiten. Die Dauer der Frage wird nicht auf die Rede-
zeit angerechnet. Der Präsident kann die Redezeit entsprechend 
der Inanspruchnahme für das Eingehen auf die Frage verlängern. 
(2) Für Zwischenbemerkungen von Abgeordneten gilt Absatz 1 
entsprechend.

§ 82 b 
Persönliche Erklärungen
(1) Zu persönlichen Erklärungen erteilt der Präsident auf Verlan-
gen am Ende der Beratung das Wort.
(2) Persönliche Erklärungen dürfen nur die Zurückweisung eines 
persön lichen Angriffs oder die Berichtigung einer unrichtigen 
Wiedergabe von Ausführungen zum Gegenstand haben.
(3) Wird die Beratung durch Vertagung unterbrochen, so erteilt 
der Präsident das Wort zu einer persönlichen Erklärung nach 
dem Vertagungsbeschluss.
§ 82 c 
Sachliche Richtigstellung
Zu einer sachlichen Richtigstellung erteilt der Präsident am Ende 
der Beratung oder vor Schluss der Sitzung außerhalb der Tages-
ordnung das Wort.
§ 831) 
Reden und Berichte
Die Redner sollen grundsätzlich in freiem Vortrag sprechen. Sie 
können hierbei Aufzeichnungen benutzen.
§ 83a 
Rededauer
(1) Das Präsidium kann Redezeiten für die Fraktionen und für die 
einzelnen Redner festlegen oder die Beratungsdauer eines Gegen-
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standes begrenzen. Legt das Präsidium zu den Beratungen des 
Staatshaushaltsgesetzes und der Einzelpläne zum Staatshaushalts-
plan für die Aussprache Redezeiten für die Fraktionen fest, kann 
es zusätzlich für die Behandlung dazu gestellter Änderungsanträge 
weitere Fraktionsredezeiten festlegen. Der Landtag kann auf An-
trag einer Fraktion oder auf Vorschlag des Präsidenten die Be-
schlüsse des Präsidiums ändern. Der Präsident soll die Redezeiten 
der Fraktionen verlängern, wenn die Regierungsvertreter in einer 
Aussprache, in der Redezeiten für die Fraktionen festgelegt sind, 
50 Prozent der Gesamtredezeit der Fraktionen überschreiten.
(2) Bei der Festlegung von Redezeiten wird allen Fraktionen grund-
sätzlich die gleiche Grundredezeit eingeräumt. Die Grundre de zeit 
soll so bemessen werden, dass jede Fraktion ausreichend Gelegen-
heit hat, ihren Standpunkt darzulegen. Auf Verlangen einer Frak-
tion ist eine Zusatzredezeit einzuräumen, die dem Stärkeverhält-
nis der Fraktionen entspricht. Die Zusatzredezeit einer Fraktion 
darf 50 vom Hundert ihrer Grundredezeit nicht überschreiten.
(3) An eine Regierungserklärung und an eine kurzfristige Infor-
mation durch die Regierung schließt sich in der Regel die Aus-
sprache darüber an. Zur Vorbereitung darauf soll den Fraktionen 
48 Stunden vor der maßgeblichen Plenarsitzung der Inhalt der 
Regierungserklärung oder der Information vertraulich zur Ver-
fügung gestellt werden. Die Aussprache wird stets von einem Op-
positionsredner in wechselndem Turnus eröffnet. Im Übrigen gilt 
§ 82 Absatz 2 Satz 2 entsprechend.
§ 84 
Bemerkungen zur Geschäftsordnung
Zur Geschäftsordnung wird das Wort auf Verlangen außerhalb 
der Reihenfolge erteilt. Bemerkungen zur Geschäftsordnung  
müssen sich auf die geschäftliche Behandlung des zur Beratung 
stehenden Gegenstandes oder auf die Anwendung der Geschäfts-
ordnung beschränken. Sie dürfen die Dauer von fünf Minuten 
nicht überschreiten.

§ 85 
Schluss der Beratung
(1) Schluss der Beratung kann beantragt werden, wenn alle Frak-
tionen zur Darlegung ihres Standpunkts Gelegenheit hatten. 
Über den Antrag wird ohne Aussprache abgestimmt. Vor der Ab-
stimmung wird die Rednerliste bekanntgegeben.
(2) Wird der Antrag auf Schluss der Beratung abgelehnt, so kann 
er, wenn mindestens ein weiteres Mitglied gesprochen hat, erneut 
gestellt werden.
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§ 86 
Wiedereröffnung der Beratung
Nimmt nach Schluss der Beratung noch ein Regierungsvertreter 
das Wort, so ist die Beratung wieder eröffnet.

§ 87 
Übergang zur Tagesordnung
(1) Übergang zur Tagesordnung kann bis zur Abstimmung jeder-
zeit beantragt werden. Über den Antrag wird vor Änderungsan-
trägen abgestimmt.
(2) Zu Regierungsvorlagen kann Übergang zur Tagesordnung 
nicht beantragt werden.

§ 88 
[aufgehoben]

§ 89 
[aufgehoben]

§ 90 
Verweisung zur Sache
Ein Redner, der vom Verhandlungsgegenstand abweicht, wird 
vom Präsidenten zur Sache verwiesen.

§ 91 
Ordnungsruf, Wortentziehung
(1) Verletzt ein Abgeordneter die Ordnung, so erteilt ihm der Prä-
sident unter Nennung des Namens einen Ordnungsruf.
(2) Bei gröblicher Verletzung der Ordnung kann der Präsident  
einem Redner das Wort entziehen.
(3) Ist ein Redner während einer Rede dreimal zur Sache verwie-
sen oder zur Ordnung gerufen und beim zweiten Male durch den 
Präsidenten auf die Folgen einer dritten Verweisung zur Sache 
oder eines dritten Ordnungsrufs hingewiesen worden, so muss 
ihm der Präsident das Wort entziehen.
(4) Nach der Wortentziehung wird dem Redner das Wort vor Er-
ledigung des zur Beratung stehenden Gegenstandes nicht mehr 
erteilt.

§ 92 
Ausschluss von der Sitzung
(1) Der Präsident kann einen Abgeordneten von der Sitzung aus-
schließen, wenn eine Ordnungsmaßnahme nach § 91 wegen der 
Schwere der Ordnungsverletzung nicht ausreicht. Der Präsident 
fordert den Abgeordneten auf, den Sitzungssaal unverzüglich 
zu verlassen. Leistet der Abgeordnete dieser Aufforderung nicht 
Folge, so wird die Sitzung unterbrochen. Der Abgeordnete ist da-

Geschäftsordnung 3/1



156

mit ohne Weiteres für die nächsten drei Sitzungstage von der Sit-
zung ausgeschlossen; der Präsident stellt dies bei Wiedereintritt 
in die Sitzung fest.
(2) In besonders schweren Fällen kann der Präsident im Einver-
nehmen mit dem Präsidium feststellen, dass der Ausschluss für 
mehrere Sitzungstage, höchstens jedoch für zehn Sitzungstage 
wirksam ist. Dasselbe gilt beim erneuten Ausschluss eines Abge-
ordneten, der sich innerhalb derselben Wahlperiode des Landtags 
bereits einmal den Ausschluss von der Sitzung zugezogen hat. 
Der Präsident gibt vor dem Ende der Sitzung bekannt, für wie 
viele Sitzungstage der Abgeordnete ausgeschlossen ist.
(3) Ein ausgeschlossener Abgeordneter darf vor Ablauf des Sit-
zungstages, für welchen der Ausschluss gilt, auch an keiner Aus-
schusssitzung teilnehmen. Bei einem Ausschluss für mehrere  
Sitzungstage ist der Ablauf des letzten Sitzungstages maßgebend.
(4) Während des in Absatz 3 bezeichneten Zeitraums hat der Ab-
geordnete keinen Anspruch auf Sitzungstagegeld.

§ 93 
Einspruch gegen Ordnungsmaßnahmen
(1) Gegen den Ordnungsruf, die Wortentziehung und den Aus-
schluss von der Sitzung kann der Abgeordnete bis zum Beginn 
der nächsten Sitzung beim Präsidenten schriftlich Einspruch 
einlegen. Über den Einspruch entscheidet der Landtag in dieser 
Sitzung ohne Beratung. Der Einspruch hat keine aufschiebende 
Wirkung.
(2) Ordnungsmaßnahmen sowie der Anlass hierzu werden nicht 
besprochen.

§ 94 
Unterbrechung der Sitzung
Bei grober oder anhaltender Störung kann der Präsident die  
Sitzung unterbrechen oder aufheben. Kann sich der Präsident 
kein Gehör verschaffen, so verlässt er den Präsidentenstuhl; die 
Sitzung ist dadurch auf eine halbe Stunde unterbrochen.

§ 95 
Weitere Ordnungsmaßnahmen
(1) Sitzungsteilnehmer/Sitzungsteilnehmerinnen, die nicht Mit-
glieder des Landtags sind, und Zuhörer unterstehen der Ord-
nungsgewalt des Präsidenten.
(2) Den Zuhörern sind Zeichen des Beifalls und der Missbilligung 
sowie sonstige laute Äußerungen untersagt. Zuhörer, die hierge-
gen verstoßen oder die Ordnung in anderer Weise verletzen, kön-
nen auf Anordnung des Präsidenten entfernt werden. Bei stören-
der Unruhe kann der Präsident den Zuhörerraum räumen lassen.
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XIV. Abstimmung

§ 96 
Fragestellung
(1) Nach Schluss der Beratung stellt der Präsident die Fragen, 
über die der Landtag zu entscheiden hat. Sie werden so gefasst, 
dass sie mit „Ja“ oder mit „Nein“ beantwortet werden können. 
Über Fassung und Reihenfolge der gestellten Fragen kann zur 
Geschäftsordnung das Wort verlangt werden. Wird den Vorschlä-
gen des Präsidenten widersprochen, so entscheidet der Landtag.
(2) Über mehrere Teile eines Antrags kann getrennt abgestimmt 
werden. Die Entscheidung trifft der Landtag.
(3) Widerspricht ein Antragsteller der getrennten Abstimmung 
über einen Antrag, so muss über diesen im Ganzen abgestimmt 
werden.
(4) Über Anträge, die von Abgeordneten während der Beratung 
gestellt werden, kann erst abgestimmt werden, wenn sie verviel-
fältigt den Abgeordneten vorliegen.
(5) Bei der Abstimmung über Beschlussempfehlungen der Aus-
schüsse, die in Sammeldrucksachen zusammengeführt werden, 
stellt der Präsident die Zustimmung entsprechend dem Abstim-
mungsverhalten im Ausschuss fest, sofern kein anderes Abstim-
mungsverhalten angekündigt oder keine Einzelabstimmung be-
gehrt wird.

§ 97 
Abstimmungsregeln
(1) Abgestimmt wird in der Regel durch Erheben von den Sitzen 
oder durch Handzeichen. Ist der Präsident oder ein Schriftführer 
über das Ergebnis der Abstimmung im Zweifel, wird die Abstim-
mung wiederholt. Ergibt auch diese Abstimmung keine Klarheit, 
wird das Ergebnis durch Namensaufruf festgestellt.
(2) Stimmengleichheit verneint die Frage.
(3) Stimmenthaltungen werden mitgezählt bei Feststellung der 
Beschlussfähigkeit, nicht aber bei Berechnung der Mehrheit.
(4) Vom Beginn der Aufforderung zur Abstimmung bis zur Be-
kanntgabe des Ergebnisses wird ein Antrag nicht mehr zugelas-
sen und das Wort nicht erteilt.
(5) Über Anträge zur Geschäftsordnung wird vor Anträgen zur 
Sache, über den Geschäftsordnungsantrag, welcher der Weiter-
behandlung des Gegenstandes am meisten widerspricht, vor an-
deren Geschäftsordnungsanträgen und über einen Schlussantrag 
vor einem Antrag auf Vertagung abgestimmt.
(6) Bei mehreren Anträgen wird über den Antrag, der von der 
Vorlage, dem Ausschussantrag, einem sonstigen Antrag zur Sache 
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oder von dem Ansuchen einer Eingabe am weitesten abweicht, bei 
Zahlenunterschieden über die höhere Zahl, zuerst abgestimmt.
(7) Ein Änderungsantrag zu einem Änderungsantrag ist zulässig, 
soweit er im Einzelnen eine Veränderung von dessen Wortlaut an-
strebt und nicht lediglich das Begehren eines im gleichen Sachzu-
sammenhang bereits gestellten Antrags wiederholt.

§ 97a 
Wahlen
(1) Bei Wahlen findet geheime Abstimmung statt. Zur Abgabe der 
Stimmzettel werden die Abgeordneten mit Namen aufgerufen. 
Der Landtag bestimmt, welche besonderen Vorkehrungen zur 
Gewährleistung der geheimen Durchführung der Wahl zu treffen 
sind.
(2) Wenn kein Abgeordneter widerspricht, kann durch Hand zeichen 
abgestimmt werden. Dies gilt nicht bei Wahlen, für welche in der 
Verfassung, durch Gesetz oder in dieser Geschäftsordnung geheime 
Abstimmung vorgeschrieben ist. Eine namentliche Abstimmung ist 
nicht zulässig.
(3) Die Mitglieder des Staatsgerichtshofs, der Präsident/die Präsi-
dentin des Staatsgerichtshofs und sein ständiger Stellvertreter/seine  
ständige Stellvertreterin werden ohne Aussprache in geheimer 
Abstimmung gewählt. Entsprechendes gilt für die Erteilung der 
Zustimmung zur Ernennung des Präsidenten und des Vizepräsi-
denten/der Vizepräsidentin des Rechnungshofs sowie des Landes-
beauftragten für den Datenschutz.

§ 98 
Bestimmung von Behördensitzen
(1) Ist in einem Gesetzentwurf über den Sitz einer Landesbehörde 
zu entscheiden, so erfolgt die Auswahl, wenn mehr als zwei Vor-
schläge für den Sitz der Behörde gemacht werden, erstmals und 
einmalig in der abschließenden Beratung nach beendeter Einzel-
abstimmung, aber vor der Schlussabstimmung über das Gesetz.
(2) Der Landtag wählt mit Namenstimmzetteln, auf die der je-
weils gewünschte Ort zu schreiben ist. Gewählt ist der Ort, der 
die Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen erhält. Ergibt 
sich keine solche Mehrheit, dann werden in einem zweiten Wahl-
gang die beiden Orte zur Wahl gestellt, die im ersten Wahlgang 
die höchste Stimmenzahl erhalten haben. Gewählt ist dann der 
Ort, auf den sich durch Abgabe von Namenstimmzetteln die größte 
Zahl der abgegebenen gültigen Stimmen vereinigt. Bei Stimmen-
gleichheit entscheidet das vom Präsidenten zu ziehende Los.
(3) Die Bestimmungen des Absatzes 2 sind entsprechend anzu-
wenden, wenn die Auswahl des Sitzes einer Landesbehörde bei 
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der Beratung eines Antrags, der keinen Gesetzentwurf enthält, 
vorgenommen wird.

§ 99 
Namentliche Abstimmung
(1) Eine namentliche Abstimmung findet statt, wenn ein ent-
sprechender Antrag durch fünf Abgeordnete unterstützt wird.
(2) Über Verfassungsänderungen muss in der Schlussabstim-
mung namentlich abgestimmt werden.
(3) Eine namentliche Abstimmung ist nicht zulässig
a) bei Festsetzung von Zeit und Tagesordnung der Sitzung
b)  bei Anträgen auf Vertagung der Sitzung oder der Beratung  

eines Gegenstandes oder auf Abkürzung der Fristen oder auf 
getrennte Abstimmung,

c)  bei Anträgen auf Festsetzung der Mitgliederzahl eines Aus-
schusses,

d)  bei Anträgen auf Überweisung an einen Ausschuss
e)  bei der Entscheidung über Einsprüche gegen Ordnungsmaß-

nahmen.
(4) Bei der namentlichen Abstimmung werden die Abgeordneten 
einzeln aufgerufen. Bei jeder Abstimmung wird nach Buchstaben-
folge abgewechselt.
(5) Beim Aufruf ihrer Namen antworten die Abgeordneten mit 
„Ja“ oder „Nein“ oder „Stimmenthaltung“. Ergeben sich Zweifel, 
ob und wie ein Abgeordneter abgestimmt hat, so wird er vom Prä-
sidenten unter Namensnennung gefragt. Erfolgt keine Antwort, 
so stellt der Präsident fest, dass sich der Abgeordnete an der Ab-
stimmung nicht beteiligt. Irrtümlich abgegebene Stimmen kön-
nen bis zum Schluss der Abstimmung berichtigt werden.
(6) Das Ergebnis der Abstimmung wird durch die Schriftführer 
festgestellt und vom Präsidenten verkündet.
(7) Wird die Richtigkeit von einem Abgeordneten bezweifelt, so 
erfolgt sofort eine Nachprüfung durch die Schriftführer und den 
Präsidenten.
(8) Nach Schluss der Sitzung, in der die Abstimmung vorgenom-
men wurde, kann das Ergebnis nicht mehr angefochten werden.

§ 100 
Erklärungen zur Abstimmung
(1) Jeder Abgeordnete ist berechtigt, nach Bekanntgabe des Er-
gebnisses einer Abstimmung seine Abstimmung kurz zu begrün-
den. Dies gilt nicht, wenn ohne Aussprache abzustimmen ist.
(2) Erklärungen einer Fraktion zur Abstimmung sind zulässig.
(3) Erklärungen zur Abstimmung dürfen die Dauer von fünf  
Minuten nicht überschreiten.
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(4) Persönliche Erklärungen und sachliche Richtigstellungen er-
folgen, wenn sich an die Beratung eines Gegenstandes eine Ab-
stimmung an schließt, vor der Abstimmung. §§ 82 b und 82 c blei-
ben unberührt.

XV. Sitzungsberichte und Drucksachen

§ 101 
Sitzungsbericht
Über jede Sitzung wird ein wörtlicher Sitzungsbericht gefertigt.

§ 102 
Überprüfung der Niederschrift
(1) Jeder Redner erhält eine Niederschrift seiner Ausführungen 
zur Prüfung auf ihre Richtigkeit. Gibt er die Niederschrift nicht 
innerhalb der vom Präsidenten festgesetzten Frist zurück, so gilt 
sie als genehmigt.
(2) Berichtigungen dürfen den Sinn einer Rede nicht ändern. 
Über Korrekturen, die mit dieser Bestimmung nicht im Einklang 
stehen, wird der Präsident von der Landtagsverwaltung unter-
richtet. Er bespricht sich mit dem Abgeordneten und entscheidet, 
wenn die Besprechung zu keiner Verständigung führt, darüber, in 
welcher Fassung die Niederschrift in den Sitzungsbericht aufzu-
nehmen ist.
(3) Ausführungen eines Abgeordneten, dem das Wort nicht er-
teilt wurde, werden in den Sitzungsbericht nicht aufgenommen. 
Ein Abgeordneter kann eine Rede, für welche ihm das Wort hätte 
erteilt werden können, mit Zustimmung des Präsidenten zur Auf-
nahme in den Sitzungsbericht übergeben, wenn der Verzicht auf 
Worterteilung der sachgemäßen Erledigung der Tagesordnung 
dient. Die Erklärung muss dem Präsidenten vor Schluss der Sit-
zung schriftlich übergeben werden. Sie wird im Sitzungsbericht 
am Ende der Niederschrift über den Tagesordnungspunkt abge-
druckt und als Erklärung zum Protokoll kenntlich gemacht.
(4) Niederschriften dürfen vor Anerkennung ihrer Richtigkeit 
ohne Zustimmung des Redners nur dem Präsidenten zur Einsicht 
überlassen werden.

§ 103 
Drucklegung
(1) Die Vorlagen, Anträge und Sitzungsberichte werden gedruckt.
(2) Fand eine nichtöffentliche Sitzung statt, so bedarf es zur 
Drucklegung und Veröffentlichung des Sitzungsberichts der Zu-
stimmung einer Zweidrittelmehrheit.
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XVI. Geschäftsordnungsfragen

§ 104 
Auslegung der Geschäftsordnung
(1) Die Auslegung der Geschäftsordnung im Einzelfall obliegt 
dem Präsidenten.
(2) Eine grundsätzliche, über den Einzelfall hinausgehende Aus-
legung der Geschäftsordnung kann der Landtag nur aufgrund 
eines von mindestens fünf Abgeordneten eingebrachten und vom 
zuständigen Ausschuss geprüften Antrags beschließen.

§ 105 
Abweichungen von der Geschäftsordnung
(1) Einzelne Abweichungen von der Geschäftsordnung kann der 
Landtag mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der Abstimmenden 
beschließen.
(2) Auf Verlangen von fünf Abgeordneten geht der Beschlussfas-
sung eine Prüfung durch den zuständigen Ausschuss voraus.

§ 106 
Rechte des für die Geschäftsordnung zuständigen Ausschusses
Der Ständige Ausschuss kann Fragen, die sich auf die Geschäfts-
führung des Landtags und seiner Ausschüsse beziehen, erörtern 
und dem Landtag oder dem Präsidenten darüber Vorschläge  
machen.

§ 107 
Änderungen der Geschäftsordnung
Eine Änderung der Geschäftsordnung kann der Landtag nur auf 
Grund einer von fünf Abgeordneten eingebrachten und von dem 
für die Geschäftsordnung zuständigen Ausschuss geprüften Vor-
lage mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der anwesenden Abge-
ordneten beschließen.

XVII. Schlussbestimmung

§ 108 
Inkrafttreten1)
Diese Geschäftsordnung tritt am 21. Oktober 1965 in Kraft.
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Anlage 1
Regeln über die Offenlegung der beruflichen Verhältnisse 
der Abgeordneten
I. Die Abgeordneten haben zur Aufnahme in das Handbuch des 
Landtags anzugeben:
1. Die gegenwärtig ausgeübten Berufe, und zwar
 a)  unselbstständige Tätigkeit unter Angabe des Arbeitgebers (mit  

Branche), der eigenen Funktion bzw. dienstlichen Stellung,
 b)  selbstständige Gewerbetreibende: Art des Gewerbes unter 

Angabe der Firma,
 c)  freie Berufe, sonstige selbstständige Berufe: Angabe des Be-

rufszweiges,
 d)  Angabe des Schwerpunktes der beruflichen Tätigkeit bei 

mehreren ausgeübten Berufen.
  Anzugeben sind auch Berufe, deren Ausübung im Hinblick auf 

die Mandatsübernahme ruht.
2.  Vergütete und ehrenamtliche Tätigkeiten als Mitglied eines 

Vorstandes, Aufsichtsrats, Verwaltungsrats, sonstigen Organs 
oder Beirats einer Gesellschaft, Genossenschaft oder eines in 
einer anderen Rechtsform betriebenen Unternehmens.

3.  Vergütete und ehrenamtliche Funktionen in Berufsverbänden, 
Wirtschaftsvereinigungen, sonstigen Interessenverbänden oder 
ähnlichen Organisationen auf Landes- oder Bundesebene.

II.
Die Abgeordneten haben dem Präsidenten anzuzeigen:
1.  Entgeltliche Tätigkeiten der Beratung, Vertretung fremder Inte-

ressen, Erstattung von Gutachten, publizistische und Vortrags-
tätigkeit, soweit diese Tätigkeiten nicht im Rahmen des ausge-
übten Berufes liegen. Tätigkeiten der Erstattung von Gutach-
ten, publizistische und Vortragstätigkeit sind nur anzuzeigen, 
wenn die Einnahmen hieraus die vom Präsidium auf Vorschlag 
des Präsidenten festgelegten Höchstbeträge übersteigen.1)

2.  Zuwendungen, die ihnen als Kandidat/Kandidatin für eine Land-
tagswahl oder als Mitglied des Landtags für ihre Tätigkeit zur 
Verfügung gestellt werden, soweit diese Zuwendungen von einem 
Spender/einer Spenderin innerhalb eines Jahres die Höchstbe-
träge, die jährlich vom Präsidium auf Vorschlag des Präsidenten 
festgelegt werden, übersteigen.2) Zuwendungen sind, soweit sie in  
einem Kalenderjahr einzeln oder bei mehreren Spenden dessel-
ben Spenders zusammen den Wert von 10 225 Euro übersteigen,
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   vom Präsidenten unter Angabe ihrer Höhe und Herkunft zu 
veröffentlichen.

  Die Abgeordneten haben über alle Zuwendungen zu den vor-
genannten Zwecken gesondert Rechnung zu führen. Die An-
nahme von Entgelten oder Gegenleistungen für ein bestimm-
tes Verhalten als Abgeordneter ist unzulässig.

III.
Wirkt ein Abgeordneter in einem Ausschuss an der Beratung oder 
Abstimmung über einen Gegenstand mit, an welchem er selbst 
oder ein anderer, für den er gegen Entgelt tätig ist, ein unmittel-
bares wirtschaftliches Interesse hat, so hat er diese Interessenver-
knüpfung zuvor im Ausschuss offenzulegen, soweit sie sich nicht 
aus den Angaben im Handbuch ergibt.
IV.
Hinweise auf die Mitgliedschaft im Landtag in beruflichen oder 
geschäftlichen Angelegenheiten sind zu unterlassen.
V.
In Zweifelsfragen ist der Abgeordnete verpflichtet, durch Rück-
fragen beim Präsidenten sich über die Auslegung der Bestim-
mungen zu vergewissern.
VI.
Wird der Vorwurf erhoben, dass ein Abgeordneter gegen diese 
Offenlegungsregeln verstoßen hat, so hat der Präsident gemein-
sam mit den stellvertretenden Präsidenten den Sachverhalt auf-
zuklären und den betroffenen Abgeordneten anzuhören. Der Ab-
geordnete kann selbst die Aufklärung eines gegen ihn erhobenen 
Vorwurfs verlangen; das Verlangen muss ausreichend begründet 
sein. Ergeben sich Anhaltspunkte für einen Verstoß, so hat der 
Präsident der Fraktion, der der betreffende Abgeordnete ange-
hört, Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Das von den Prä-
sidenten festgestellte Ergebnis der Überprüfung wird den Frakti-
onen mitgeteilt.
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Anlage 2
Richtlinien für die Fragestunde

 1.  Jeder Abgeordnete ist berechtigt, kurze mündliche Anfragen 
an die Regierung zu richten. Die Anfragen sind dem Präsi-
denten schriftlich einzureichen.

 2.  Ein Abgeordneter darf zu einer Fragestunde nicht mehr als 
zwei Mündliche Anfragen einreichen.

 3. Die Fragestunde darf 60 Minuten nicht überschreiten.

 4.  Zulässig sind Einzelfragen über Angelegenheiten, für die die 
Landesregierung unmittelbar oder mittelbar verantwortlich 
ist, sofern sie nicht schon Gegenstand der Beratungen im 
Landtag sind.

 5.  Die Anfragen dürfen nicht mehr als zwei konkrete Fragen 
enthalten, müssen kurz gefasst sein und eine kurze Beantwor-
tung ermöglichen.

 6.  Anfragen, die den Nummern 1 bis 5 nicht entsprechen, gibt 
der Präsident zurück.

 7.  Die Anfragen müssen spätestens am dritten Arbeitstag vor 
dem Tag, an dem die Fragestunde stattfindet, bis 12 Uhr beim 
Präsidenten eingereicht werden.

 8.  Anfragen, die in der Fragestunde nicht mehr beantwortet 
werden können, werden von der Landesregierung schriftlich 
beantwortet.

 9.  Jeder Abgeordnete kann bei Einreichung seiner Anfragen er-
klären, dass er mit schriftlicher Beantwortung einverstanden 
ist.

  Zusatzfragen zu schriftlichen Antworten sind nicht zulässig. 
Es bleibt dem Abgeordneten überlassen, diese Fragen als 
selbstständige Anfragen zur nächsten Fragestunde einzubrin-
gen.

10.  Der Fragesteller ist berechtigt, wenn die Anfrage mündlich 
beantwortet wird, bis zu zwei Zusatzfragen zu stellen. Bei den  
Zusatzfragen darf es sich nur um eine einzelne, nicht unter-
teilte Frage handeln. Zusatzfragen dürfen keine Feststel-
lungen oder Wertungen enthalten.

11.  Der Präsident kann weitere Zusatzfragen durch andere Mit-
glieder des Hauses zulassen; Ziffer 10 gilt entsprechend. Die 
ordnungsgemäße Abwicklung der Fragestunde darf dadurch     
nicht gefährdet werden.
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12.  Zusatzfragen müssen in einem unmittelbaren Zusammenhang 
mit der Hauptfrage stehen.

13.  Anfragen, bei denen sich der Fragesteller mit schriftlicher 
Beantwortung einverstanden erklärt hat, werden in den Sit-
zungsbericht zusammen mit der schriftlich erteilten Antwort 
aufgenommen. Die Anfragen und die schriftlich erteilten Ant-
worten erscheinen in dem Sitzungsbericht an der Stelle, an 
der sie erscheinen würden, wenn die Anfrage mündlich beant-
wortet wäre.
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Anlage 3
Richtlinien für die Regierungsbefragung

1.  Den Fragen können zu deren Verständnis kurze Bemerkungen 
vorangestellt werden.

2.  Die Fragen dürfen einschließlich der Bemerkungen nicht mehr 
als drei Minuten dauern und müssen kurze Antworten bis 
höchstens fünf Minuten ermöglichen.

3.  Zur Vorbereitung der Regierungsbefragung teilt der Staatsse-
kretär im Staatsministerium unmittelbar nach der Kabinetts-
sitzung dem Präsidenten des Landtags die zentralen Themen 
der Kabinettssitzung mit.

4.  Bis 17:00 Uhr am Tag vor der Regierungsbefragung benennen 
die Fraktionen ein Ministerium, aus dessen Geschäftsbereich 
zu einem Thema Fragen gestellt werden, sowie das Thema.

5.  Bei jeder neuen Regierungsbefragung wird unter den Frak-
tionen mit der Benennung der Themen turnusmäßig gewech-
selt. Die Fraktion, die ein Thema benannt hat, stellt hierzu die 
erste Frage. Im Übrigen erteilt der Präsident das Wort unter 
Berücksichtigung von § 82 Absatz 2 der Geschäftsordnung.

6.  Die Befragung zu einem Thema soll nicht länger als 30 Minu-
ten dauern. Im Rahmen der verbleibenden Zeit können weitere 
Fragen von aktuellem Interesse zu Angelegenheiten, für die die 
Regierung verantwortlich ist, gestellt werden.

* * *
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Genehmigungsverfahren 
in Immunitätsangelegenheiten
Beschluss des Landtags vom 11. Mai 2011

1.  (1) Der Landtag von Baden-Württemberg genehmigt bis zum 
Ablauf dieser Wahlperiode

 a)  die Durchführung von Verfahren gegen Abgeordnete nach 
dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, wegen Dienstver-
gehen oder als Dienstvergehen geltender Handlungen, we-
gen der Verletzung von Berufs- oder Standespflichten und 
die Durchführung von Ermittlungsverfahren gegen Abge-
ordnete wegen Straftaten mit Ausnahme von Ermittlungs-
verfahren wegen Beleidigungen (§§ 185, 186, 188 Abs. 1 
StGB) politischen Charakters,

 b)  die vorläufige Entziehung der Fahrerlaubnis (§ 111a StPO) 
sowie die Anordnung eines Fahrverbotes im Verfahren 
nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten.

 (2)  Die Genehmigung nach Absatz 1 umfasst nicht
 a)  im Verfahren nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten 

den Hinweis des Gerichts, dass über die Tat auch aufgrund 
eines Strafgesetzes entschieden werden kann (§ 81 Abs. 1 
Satz 2 OWiG), und die Anordnung der Erzwingungshaft 
(§ 96 OWiG),

 b)  die Erhebung der öffentlichen Klage wegen einer Straftat 
und den Antrag auf Erlass eines Strafbefehls,

 c)  freiheitsentziehende und freiheitsbeschränkende Maßnah-
men im Ermittlungsverfahren sowie die Durchsuchung und 
die Beschlagnahme (§§ 94 bis 100 und 102 ff. StPO),

 d)  die Vorlage der Anschuldigungsschrift bei dem für Diszi-
plinarsachen zuständigen Gericht, die vorläufige Dienst-
enthebung und die teilweise Einbehaltung der Dienstbe-
züge oder des Ruhegehalts,

 e)  den Antrag auf Einleitung eines ehren- oder berufsgericht-
lichen Verfahrens und den Antrag auf Verhängung eines 
vorläufigen Berufs- oder Vertretungsverbots, gleichgültig, 
ob das Verbot umfassend ist oder sich auf einzelne beruf-
liche Tätigkeiten beschränkt.

  (3) Vor Einleitung eines Verfahrens nach Absatz 1 Buchst. a, 
für das die allgemeine Genehmigung nach Absatz 1 gilt, mit 
Ausnahme eines Verfahrens nach dem Gesetz über Ordnungs-
widrigkeiten, ist dem Präsidenten des Landtags und, soweit 
nicht Gründe der Wahrheitsfindung entgegenstehen, dem be-
troffenen Abgeordneten Mitteilung zu machen; unterbleibt 
eine Mitteilung an den Abgeordneten, so ist der Präsident 
auch hiervon unter Angabe der Gründe zu unterrichten. Das 
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Verfahren darf erst eingeleitet werden, wenn die Mitteilung 
dem Präsidenten des Landtags zugegangen und dies gegenüber 
dem Justizministerium bestätigt worden ist.

  (4) Das Recht des Landtags, die Aufhebung jedes Strafverfah-
rens gegen einen Abgeordneten zu verlangen (Artikel 38 Abs. 2 
Landesverfassung), wird durch Absatz 1 nicht berührt.

2.  (1) Zur Vereinfachung des Geschäftsgangs wird der Ständige 
Ausschuss ermächtigt, eine Vorentscheidung über die Geneh-
migung folgender Maßnahmen zu treffen:

 a)  die in Nr. 1 Absatz 2 aufgeführten Maßnahmen bei Ver-
kehrsdelikten; das Gleiche gilt bei Straftaten, die nach Auf-
fassung des Ausschusses als Bagatellangelegenheiten zu be-
trachten sind;

 b)  die Vollstreckung einer Erzwingungshaft (§ 97 OWiG) und 
die Vollstreckung einer Freiheitsstrafe, sofern nicht auf 
eine höhere Freiheitsstrafe als drei Monate erkannt ist.

  (2) Der Ständige Ausschuss kann eine Vorentscheidung über 
die Ermächtigung zur Strafverfolgung gemäß § 90b Abs. 2 
StGB und § 194 Abs. 4 StGB treffen.

  (3) Bei Vorentscheidungen nach Absatz 1 und 2 werden die 
Beschlüsse des Ständigen Ausschusses dem Landtag durch 
den Präsidenten schriftlich mitgeteilt, ohne auf die Tagesord-
nung gesetzt zu werden. Sie gelten als Entscheidungen des 
Landtags, wenn nicht innerhalb von sieben Tagen nach Ver-
teilung  des Beschlusses beim Präsidenten schriftlich Wider-
spruch erhoben wird. Wird Widerspruch erhoben, so wird der 
Beschluss des Ausschusses auf die Tagesordnung der nächsten 
Sitzung des Landtags gesetzt. Grundlage der Beratung ist der 
Beschluss des Ausschusses.

3.  (1) Für das Privatklageverfahren einschließlich des Verfahrens 
über den Sühneversuch gelten 

 a)  die Regelungen der Nummer 1 Abs. 1 Buchst. a über Er-
mittlungsverfahren wegen Straftaten für das Sühneverfah-
ren,

 b)  Nummer 1 Abs. 2 Buchst. b für das gerichtliche Verfahren 
und

 c) Nummer 1 Abs. 3 sowie Nummer 2
 entsprechend.
 (2) Antrags- bzw. mitteilungsberechtigt sind
 a)  im Sühneverfahren die Vergleichsbehörde, bevor sie zum 

Sühnetermin lädt (§ 2 SühneVO),
 b)  im gerichtlichen Verfahren das Gericht, bevor es das 

Hauptverfahren eröffnet (§ 383 StPO).
  (3) Anträge und Mitteilungen sind auf dem Dienstweg an den 

Landtag zu richten.

3/2   Immunitätsangelegenheiten
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Information des Landtags über beabsichtigte Grundge-
setzänderungen, Staatsvertragsentwürfe und Fachminis-
terkonferenzen, Beteiligung an Planungen

1.  Information über beabsichtigte Grundgesetzände-
rungen

  Auf der Grundlage eines Beschlusses des Ältestenrats vom  
26. November 1974 (Drucksache 6/6565) besteht mit der Re-
gierung folgende Absprache: Die Regierung berichtet vor dem 
Ständigen Ausschuss von sich aus über beabsichtigte Grundge-
setzänderungen, die die Zuständigkeiten des Landes berühren.

2. Information über Staatsvertragsentwürfe

 a)  Auf den Beschluss des Landtags vom 25. Oktober 1979 
(Plenarprotokoll 7/85, S. 5876) hat sich die Regierung be-
reit erklärt, dem Landtag Staatsverträge und sonstige 
Abkommen von erheblicher politischer oder finanzieller 
Bedeutung rechtzeitig vor dem Abschluss zuzuleiten. Die 
Vorlage erfolgt nach einer weiteren Zusicherung so frühzei-
tig, dass dem Landtag eine ausreichende Beratungszeit zur 
Verfügung steht.

 b)  Die Zuleitung der Staatsvertragsentwürfe lässt das spätere 
Zustimmungsverfahren nach Artikel 50 Satz 2 Landesver-
fassung unberührt.

 c)  Soweit Staatsverträge oder sonstige Vereinbarungen mit 
dem Bund oder einem Land erhebliche haushaltsmäßige 
Auswirkungen haben, ist gemäß § 10 Abs. 4 Landeshaus-
haltsordnung dem Landtag vor der Unterzeichnung recht-
zeitig Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Diese ge-
setzliche Bestimmung überschneidet sich zum Teil mit der 
unter a) genannten Zusicherung.

3.  Information über Fachministerkonferenzen und grenz-
überschreitende Gremien

  Auf Beschluss des Landtags vom 25. Oktober 1979 (Plenarpro-
tokoll 7/85, S. 5876) ist zwischen Landtag und Landesregie-
rung folgende Absprache getroffen worden:
 (1) Der Landtag wird über die Ergebnisse der Fachminister-
konferenzen und grenzüberschreitenden Gremien (Ministerbe-
sprechungen) in Fällen von erheblicher politischer oder finan-
zieller Bedeutung unterrichtet. Dies wird in der Weise prakti-
ziert, dass das Parlament auch über Zwischenergebnisse sich 
länger hinziehender Beratungen informiert wird. Die Unter-
richtung über die Ergebnisse und Zwischenergebnisse umfasst



170

inhaltlich die Mitteilung der von den Fachministerkonferenzen 
gefassten Beschlüsse.

  (2) Soweit eine Unterrichtung nicht nach Ziffer 1 (Fälle von 
erheblicher politischer oder finanzieller Bedeutung) erfolgt, 
wird der Landtag von der Regierung durch Mitteilung der Be-
ratungsthemen über diejenigen Beratungsgegenstände infor-
miert, die unmittelbar den Gesetzgebungsbereich des Land-
tags berühren.

  (3) Die Regierung erklärt sich bereit, das Parlament auf Ver-
langen im Einzelfall im zuständigen Landtagsausschuss über 
das Ergebnis der Beratungen vertraulich zu unterrichten, so-
weit sich aus der Natur der Sache die Notwendigkeit einer ver-
traulichen Behandlung ergibt.

  (4) Die Landesregierung wird den Landtag im Rahmen ihrer 
Verfügungsbefugnis unterrichten. In Fällen, in denen wegen 
dieses Vorbehalts eine Unterrichtung unterbleibt, wird der 
Präsident des Landtags vertraulich über die behandelten Bera-
tungsthemen informiert.

  (5) Die Unterrichtung des Landtags erfolgt jeweils unverzüg-
lich.

4. Beteiligung des Landtags an Planungen
Über die Beteiligung des Landtags an Planungen bestehen fol-
gende gesetzliche Regelungen:
 –  Gemeinschaftsaufgaben: Die Unterrichtung des Land-

tags über die Entwürfe der Anmeldungen der Regierung 
zu den Rahmenplänen nach Artikel 91a GG sowie über 
Änderungs-Anmeldungen und über Abweichungen von den 
eingereichten Anmeldungen in den Planungsausschüssen 
ist in § 10 Abs. 3 Landeshaushaltsordnung (s. Teil 4/12) ge-
regelt.

 –  Finanzplanung: Die Mittelfristige Finanzplanung ist 
nach § 50 Haushaltsgrundsätzegesetz dem Landtag spä-
testens im Zusammenhang mit dem Entwurf des Haus-
haltsgesetzes für das nächste Haushaltsjahr vorzulegen. 
Der Landtag kann die Vorlage von Alternativrechnungen 
verlangen.

 –  Hochschulplanung: Der in § 36 Universitätsgesetz vorge-
sehene Hochschulgesamtplan und seine Änderungen bedür-
fen der Zustimmung des Landtags.

–    Landesplanung: Die Entwürfe des Landesentwicklungs-
plans, der fachlichen Entwicklungspläne sowie der Fort-
schreibungen und sonstigen Änderungen dieser Pläne sind 
dem Landtag zugleich mit der Einleitung des Anhörungs-
verfahrens zuzuleiten, um ihm Gelegenheit zur Stellung-
nahme zu geben (§ 5 Landesplanungsgesetz). Die Regierung 
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legt dem Landtag ferner die Landesentwicklungsberichte 
vor, die eine Grundlage für die Aufstellung und Fortschrei-
bung von Landesentwicklungsplan und raumbedeutsamen 
Fachplanungen bilden (§ 20 Landesplanungsgesetz).

Über diese gesetzlich geregelten Fälle hinaus unterrichtet die 
Regierung den Landtag aufgrund einer Absprache frühzeitig 
über Entwürfe von landespolitisch bedeutsamen Planungen und  
gibt dem Landtag Gelegenheit, zu der Fachplanung Empfeh-
lungen an die Regierung zu richten. Nach einer ergänzenden 
Verfahrensabsprache von 1983 erfolgt die Unterrichtung des 
Landtags in den vorgenannten Fällen schon im Stadium der An-
hörung, soweit eine solche stattfindet. Die Regierung wird da-
rauf achten, dass dem Landtag eine angemessene Beratungszeit 
für die Behandlung solcher Planungen zur Verfügung steht.
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Richtlinien für die Behandlung geheimhaltungsbedürf-
tiger Angelegenheiten im Bereich des Landtags 

vom 23. Januar 1981

Aufgrund von § 32 Abs. 5 der Geschäftsordnung des Landtags von 
Baden-Württemberg werden mit Zustimmung des Ständigen Aus-
schusses die folgenden Vorschriften zum Schutz der Geheimhal-
tung erlassen:

1. Abschnitt: Verschlusssachen 

§ 1 
Anwendungsbereich

(1) Die Vorschriften dieses Abschnittes gelten für Verschluss-
sachen, die innerhalb des Landtags entstehen oder dem Land-
tag, seinen Ausschüssen oder Mitgliedern des Landtags zugelei-
tet wurden.
(2) Verschlusssachen sind Angelegenheiten, die durch besondere 
Sicherheitsmaßnahmen gegen die Kenntnis durch Unbefugte ge-
schützt werden müssen.
(3) Verschlusssachen können das gesprochene Wort und alle an-
deren Formen der Darstellung sein. Zwischenmaterial (z. B. Vor-
entwürfe, Aufzeichnungen auf Tonträger, Stenogramme, Kohle-
papier, Schablonen, Fehldrucke) ist wie eine Verschlusssache zu 
behandeln.
(4) Für den Bereich der Verwaltung des Landtags, auch für den 
Zugang der Bediensteten der Landtagsverwaltung zu Verschluss-
sachen, gilt die Verschlusssachenanweisung für die Landesbehör-
den, soweit sich aus den folgenden Vorschriften nichts anderes 
ergibt.

§ 2 
Grundsätze

(1) Über Verschlusssachen ist Verschwiegenheit zu wahren. 
Verschlusssachen dürfen nicht an Unbefugte weitergegeben 
werden.
(2) Jeder, dem eine Verschlusssache zugänglich gemacht worden 
ist, trägt die Verantwortung für die vorschriftsmäßige Behand-
lung und Aufbewahrung.

3/4   Geheimhaltungsrichtlinie
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(3) In Gegenwart Unbefugter darf über den Inhalt von Verschluss-
sachen nicht gesprochen werden.
(4) Die Pflicht zur Geheimhaltung gilt auch für die Zeit nach dem 
Ausscheiden aus dem Landtag.

§ 3 
Geheimhaltungsgrade

(1) Verschlusssachen werden je nach dem Schutz, dessen sie be-
dürfen, in folgende Geheimhaltungsgrade eingestuft:

  STRENG GEHEIM Abkürzung: Str. geh.
  GEHEIM Abkürzung: geh.
  VS-VERTRAULICH Abkürzung: VS-Vertr.
  VS-NUR FÜR DEN Abkürzung: VS-NfD
  DIENSTGEBRAUCH
(2) Als STRENG GEHEIM werden eingestuft Verschlusssachen, 
deren Kenntnis durch Unbefugte den Bestand der Bundesrepub-
lik Deutschland oder eines ihrer Länder gefährden würde.
(3) Als GEHEIM werden eingestuft Verschlusssachen, deren 
Kenntnis durch Unbefugte die Sicherheit der Bundesrepublik 
Deutschland oder eines ihrer Länder gefährden, ihren Interessen 
oder ihrem Ansehen schweren Schaden zufügen oder für einen 
fremden Staat von großem Vorteil sein würde.
(4) Als VS-VERTRAULICH werden eingestuft Verschlusssachen, 
deren Kenntnis durch Unbefugte den Interessen oder dem An-
sehen der Bundesrepublik Deutschland oder eines ihrer Länder 
abträglich oder für einen fremden Staat von Vorteil sein könnte.
(5) Verschlusssachen, die nicht unter die Geheimhaltungsgrade 
STRENG GEHEIM, GEHEIM oder VS-VERTRAULICH fallen, 
erhalten den Geheimhaltungsgrad VS-NUR FÜR DEN DIENST-
GEBRAUCH. Protokolle über Ausschusssitzungen sind nicht al-
lein deshalb als Verschlusssachen einzustufen, weil die Beratung 
nichtöffentlich stattfand.
(6) Die Kennzeichnung von Verschlusssachen erfolgt unter ent-
sprechender Anwendung der Verschlusssachenanweisung für die 
Landesbehörden.

§ 4 
Wahl und Änderung der Geheimhaltungsgrade

(1) Von Geheimeinstufungen ist nur der unbedingt notwendige
Gebrauch zu machen. Verschlusssachen sind nicht höher einzu-
stufen, als es ihr Inhalt erfordert.
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(2) Den Geheimhaltungsgrad der Verschlusssache bestimmt die 
herausgebende Stelle.
(3) Die herausgebende Stelle kann bestimmen, dass Verschluss-
sachen von einem bestimmten Zeitpunkt an oder mit dem Ein-
tritt eines bestimmten Ereignisses niedriger einzustufen oder 
offen zu behandeln sind. Sie teilt die Änderung oder Aufhebung 
des Geheimhaltungsgrades einer Verschlusssache den Empfän-
gern mit.
(4) Herausgebende Stellen sind bei Verschlusssachen, die inner-
halb des Landtags entstehen, der Präsident, die Vorsitzenden der 
Ausschüsse und weitere vom Präsidenten ermächtigte Stellen.

§ 5 
Kenntnis und Weitergabe einer Verschlusssache

(1) Mitglieder des Landtags können von Verschlusssachen Kennt-
nis erhalten, soweit es zur Erfüllung ihrer parlamentarischen 
Aufgaben erforderlich ist.
(2) Über den Inhalt einer Verschlusssache des Geheimhaltungs-
grades VS-VERTRAULICH und höher darf nicht umfassender 
und früher unterrichtet werden, als dies aus Gründen der parla-
mentarischen Arbeit unerlässlich ist.
(3) Ein Mitglied des Landtags, dem eine Verschlusssache des Ge-
heimhaltungsgrades VS-VERTRAULICH oder höher zugänglich 
gemacht worden ist, darf andere Mitglieder des Landtags im Rah-
men des Absatzes 2 von dieser Verschlusssache in Kenntnis set-
zen; dabei ist das Mitglied, an welches die Mitteilung ergeht, auf 
die Pflicht zur Geheimhaltung hinzuweisen.
(4) Den Bediensteten der Fraktionen dürfen Verschlusssachen 
des Geheimhaltungsgrades VS-VERTRAULICH und höher im 
Rahmen des Absatzes 2 nur zugänglich gemacht werden, wenn 
sie vom Präsidenten zum Umgang mit Verschlusssachen schrift-
lich ermächtigt und unter Hinweis auf die Strafbarkeit der Ge-
heimnisverletzung zur Geheimhaltung förmlich verpflichtet sind. 
Für Beamte des Parlamentarischen Beratungsdienstes genügt die 
schriftliche Ermächtigung.
(5) Anderen Personen dürfen Verschlusssachen des Geheimhal-
tungsgrades VS-VERTRAULICH und höher nur mit Zustimmung 
der herausgebenden Stelle zugänglich gemacht werden, wenn sie 
zum Umgang mit Verschlusssachen schriftlich ermächtigt und un-
ter Hinweis auf die Strafbarkeit der Geheimnisverletzung zur Ge-
heimhaltung förmlich verpflichtet sind.
(6) Der Präsident kann die Befugnis, Ermächtigungen zu erteilen 
und Verpflichtungen vorzunehmen, übertragen.
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(7) Die für Angehörige des öffentlichen Dienstes geltenden Be-
stimmungen über die Voraussetzungen einer Ermächtigung (ins-
besondere Vorschriften über die Überprüfung), über die sich aus 
einer Ermächtigung ergebenden Verpflichtungen (insbesondere 
Reisebeschränkungen) und über die Belehrung gelten bei Er-
mächtigungen nach den Absätzen 4 und 5 entsprechend.

§ 6 
Fernmündliche Gespräche über Verschlusssachen

(1) Über Angelegenheiten des Geheimhaltungsgrades VS-VER-
TRAULICH und höher sollen fernmündliche Gespräche nur in 
dringenden Fällen geführt werden. Die Gespräche sind so vor-
sichtig zu führen, dass der Sachverhalt Dritten nicht verständlich 
wird. Ist der Gesprächspartner nicht mit Sicherheit festzustellen, 
so ist ein Kontrollanruf erforderlich.
(2) Besondere Vorsicht ist bei fernmündlichen Gesprächen auf 
dem Funkwege (z. B. Autotelefon) und bei fernmündlichen Gesprä-
chen mit Teilnehmern außerhalb der Bundesrepublik Deutschland 
geboten.

§ 7 
Behandlung von Verschlusssachen in Ausschüssen

(1) Die Ausschüsse können für einen Beratungsgegenstand oder 
für Teile desselben im Interesse des öffentlichen Wohls einen Ge-
heimhaltungsgrad nach § 3 beschließen. Wird über Verschluss-
sachen oder Geheimhaltungsgrade VS-VERTRAULICH und höher 
beraten, so führt der Vorsitzende die Beschlussfassung unverzüg-
lich herbei und stellt vor Beginn der Beratungen fest, dass sich 
keine unbefugten Personen im Sitzungssaal aufhalten. Der Be-
schluss über die Geheimhaltung verpflichtet auch Sitzungsteilneh-
mer, die nicht dem Ausschuss angehören.
(2) Bei Beratungen von Ausschüssen, die aus Gründen der  
Sicherheit des Staates vom Ausschuss für geheimhaltungsbedürf-
tig erklärt werden, ist das Zutrittsrecht der dem Ausschuss nicht 
angehörenden Abgeordneten ausgeschlossen (§ 19 Abs. 4 der Ge-
schäftsordnung).
(3) Beratungen über Verschlusssachen der Geheimhaltungsgrade 
VS-VERTRAULICH und höher werden unbeschadet des § 25 Abs. 2 
der Geschäftsordnung nur protokolliert, wenn der Ausschuss dies 
beschließt. Für Untersuchungsausschüsse gilt § 12 Abs. 2 des Ge-
setzes über Einsetzung und Verfahren von Untersuchungsausschüs-
sen des Landtags vom 3. März 1976 (GBl. S. 194).
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(4) Das Protokoll über die Beratung von Verschlusssachen wird vom  
Vorsitzenden entsprechend seinem Inhalt in einen Geheimhaltungs-
grad nach § 3 eingestuft. Der Vorsitzende legt die Zahl der Exem-
plare und die Verteilung fest.
(5) Werden Verschlusssachen des Geheimhaltungsgrades VS-
VERTRAULICH oder höher einem Ausschuss zugeleitet, so dür-
fen sie nur in der Sitzung und längstens für deren Dauer ausge-
geben werden. Bei Unterbrechung der Sitzung kann die Rück-
gabe unterbleiben, wenn die Überwachung des Sitzungsraumes 
sichergestellt ist.
(6) Stellt sich erst im Laufe oder nach Abschluss der Beratungen 
heraus, dass die Beratungen als VS-VERTRAULICH oder  
höher zu bewerten sind, so kann der Ausschuss die erforder lichen  
Sicherheitsmaßnahmen nachträglich beschließen.
(7) Sitzungsnotizen über Verschlusssachen der Geheimhaltungs-
grade STRENG GEHEIM und GEHEIM sind am Ende der Sit-
zung zu vernichten oder an die Verschlusssachenstelle abzugeben.

§ 8 
Herstellung von Duplikaten

Der Empfänger von Verschlusssachen der Geheimhaltungsgrade 
VS-VERTRAULICH und höher darf weitere Exemplare (Abschrif-
ten, Abdrucke, Ablichtungen und dergleichen) sowie Auszüge nur 
von der Verschlusssachenstelle herstellen lassen; für Verschluss-
sachen des Geheimhaltungsgrades STRENG GEHEIM ist außerdem 
die Zustimmung der herausgebenden Stelle erforderlich. Weitere 
Exemplare sind wie die Original-Verschlusssachen zu behandeln.

§ 9 
Registrierung und Verwaltung von Verschlusssachen

(1) Alle dem Landtag zugehenden oder im Landtag entstehenden 
Verschlusssachen der Geheimhaltungsgrade VS-VERTRAULICH 
oder höher sind der Verschlusssachenstelle zur Registrierung und 
Aufbewahrung zuzuleiten.
(2) Verschlusssachen der Geheimhaltungsgrade STRENG GEHEIM 
und GEHEIM dürfen vorbehaltlich des § 7 Abs. 5 nur mit Genehmi-
gung des Präsidenten und nur in einem vom Präsidenten bestimm-
ten Raum eingesehen oder bearbeitet werden. Notizen sind der Ver-
schlusssachenstelle zu übergeben; sie sind nach Abschluss der Bera-
tungen von ihr zu vernichten.
(3) Der Empfang von Verschlusssachen der Geheimhaltungsgrade 
VS-VERTRAULICH und höher sowie ihre Einsichtnahme ist akten-
kundig zu machen.
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(4) Verschlusssachen des Geheimhaltungsgrades VS-NUR FÜR 
DEN DIENSTGEBRAUCH sind unter Verschluss aufzubewahren; 
dies ist nicht notwendig, wenn sie in Räumen aufbewahrt werden, zu 
denen Außenstehende keinen Zugang haben.
(5) Tonträger sind nach bestimmungsgemäßer Auswertung sofort 
zu löschen.

§ 10 
Mitnahme von Verschlusssachen

Die Mitnahme von Verschlusssachen der Geheimhaltungsgrade 
STRENG GEHEIM und GEHEIM aus den der Verwaltung des 
Landtags unterstehenden Räumen ist unzulässig. Der Präsident 
kann die Mitnahme zulassen, wenn unabweisbare Gründe dies  
erfordern.

§ 11 
Mitteilungspflicht

Jeder Verdacht, jede Wahrnehmung oder jeder Vorfall, der auf An-
bahnungsversuche fremder Nachrichtendienste oder darauf schlie-
ßen lässt, dass Unbefugte Kenntnis vom Inhalt von Verschluss-
sachen erhalten haben, sowie der Verlust von Verschlusssachen 
der Geheimhaltungsgrade VS-VERTRAULICH oder höher und der 
Verlust von Sicherheitsschlüsseln ist unverzüglich dem Präsidenten 
oder dem Geheimschutzbeauftragten der Verwaltung des Landtags 
mitzuteilen.

1774. EL
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2. Abschnitt: Sonstige geheimhaltungsbedürftige 
Angelegenheiten

§ 12 
Schutz von Privatgeheimnissen,  
Finanzhilfesachen

(1) Soweit es der Schutz von Privat- oder Geschäftsgeheimnissen 
erfordert, sind die Akten und die Beratungen der Ausschüsse ge-
heim zu halten. Dies gilt insbesondere bei Unterlagen zu Finanz-
hilfen an Unternehmen sowie bei Beratungen des zuständigen 
Ausschusses hierüber.
(2) Die Einsicht in Unterlagen zu Finanzhilfen an Unternehmen 
ist auf die Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder des zu-
ständigen Ausschusses beschränkt. Gleiches gilt für die Einsicht 
in Niederschriften der Ausschussberatungen hierüber. Der Aus-
schuss entscheidet über die Verteilung der Niederschriften.

§ 13 
Persönliche Akten von Abgeordneten

(1) Die Einsichtnahme in persönliche Akten einschließlich der 
Abrechnungsunterlagen, die beim Landtag über die Abgeordneten 
geführt werden, ist nur dem betreffenden Abgeordneten möglich. 
Über die Einsichtnahme durch andere Abgeordnete, insbesondere 
im Rahmen der Zuständigkeit von Gremien des Landtags, und 
durch andere Stellen entscheidet der Präsident.
(2) Die Einsicht in die beim Landtag befindlichen Akten über 
Immunitätsangelegenheiten ist auf die Mitglieder und stellvertre-
tenden Mitglieder des Ständigen Ausschusses beschränkt.

§ 14 
Abstimmungsunterlagen

Stimmzettel und Umschläge von geheimen Abstimmungen des 
Landtags können nach Ablauf des Sitzungstags vernichtet werden, 
wenn das Abstimmungsergebnis nicht angefochten ist. Besteht ei ne  
Anfechtungsfrist, so kann die Vernichtung frühestens nach Ab lauf 
dieser Frist erfolgen. Die Vernichtung ist aktenkundig zu ma chen. 
Bis zur Vernichtung werden die Stimmzettel und Umschläge in ver-
schlossenem Umschlag unter Verschluss aufbewahrt.

Stuttgart, den 23. Januar 1981 Dr. Gaa
  Landtagspräsident
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Datenschutzordnung für den Landtag 
von Baden-Württemberg 

vom 12. Juli 2012

Auf Grund von § 32 Abs. 5 der Geschäftsordnung des Landtags von 
Baden-Württemberg werden mit Zustimmung des Ständigen Aus-
schusses die folgenden Vorschriften zum Datenschutz erlassen:

§ 1 
Geltungsbereich

(1) Für die Verarbeitung personenbezogener Daten bei der Wahr-
nehmung parlamentarischer Aufgaben des Landtags durch seine 
Gremien, seine Mitglieder, die Fraktionen und deren Beschäftigte 
sowie durch die Landtagsverwaltung gelten die Vorschriften dieser 
Datenschutzordnung sowie § 9 des Landesdatenschutzgesetzes.

(2) Werden personenbezogene Daten bei der Wahrnehmung von 
Verwaltungsaufgaben im Sinne von § 2 Abs. 3 Satz 1 Landesda-
tenschutzgesetz verarbeitet, so gelten die Vorschriften des Lan-
desdatenschutzgesetzes.

(3) Soweit besondere Rechtsvorschriften auch für die Verarbei-
tung personenbezogener Daten bei der Wahrnehmung parlamen-
tarischer Aufgaben gelten, gehen sie den Bestimmungen dieser 
Datenschutzordnung vor. Die Vorschriften der Geheimschutzord-
nung bleiben unberührt.

§ 2 
Zulässigkeit der Datenverarbeitung

(1) Die Verarbeitung personenbezogener Daten bei der Wahrneh-
mung parlamentarischer Aufgaben ist nur zulässig, soweit 

1. die Betroffenen eingewilligt haben oder

2.  diese Datenschutzordnung oder eine andere Rechtsvorschrift 
sie erlaubt.

Sie hat nach Maßgabe der Bestimmungen dieser Datenschutzord-
nung zu erfolgen. § 1 Abs. 3 bleibt unberührt.

(2) Für die Einwilligung und das Einwendungsrecht der Betrof-
fenen gilt § 4 Abs. 2, 3, 4, 6 und 7 des Landesdatenschutzgesetzes 
entsprechend.

(3) Datenverarbeitung im Sinne des Absatzes 1 ist das Erheben, 
Speichern, Verändern, Übermitteln, Nutzen, Löschen und Sper-
ren personenbezogener Daten.
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§ 3 
Erhebung, Speicherung, Veränderung, Nutzung, Löschung  
und Sperrung

(1) Das Erheben, Speichern, Verändern und Nutzen personenbe-
zogener Daten ist zulässig, wenn es zur Erfüllung parlamenta-
rischer Aufgaben erforderlich ist und überwiegende schutzwür-
dige Interessen der Betroffenen nicht entgegenstehen. Interessen 
der Betroffenen stehen in der Regel nicht entgegen, wenn die 
erforder lichen Vorkehrungen gegen das Bekanntwerden geheim-
haltungsbedürftiger personenbezogener Daten gemäß § 11 getrof-
fen sind.

(2) Personenbezogene Daten, die zu parlamentarischen Zwecken 
erhoben worden sind, dürfen zur Erfüllung von Verwaltungsaufga-
ben genutzt werden, wenn eine Rechtsvorschrift dies vorsieht oder 
zwingend voraussetzt oder die Betroffenen eingewilligt haben.

(3) Für die Einsicht in Sitzungsprotokolle und deren Verteilung so-
wie für die Einsicht in Akten des Landtags durch die in § 1 Abs. 1 
genannten Personen gelten die Vorschriften der Geschäftsordnung. 
Von vertraulichen Sitzungsprotokollen dürfen Abschriften oder Ab-
lichtungen nicht hergestellt werden, sofern das jeweilige Gremium 
nichts anderes beschließt.

(4) Personenbezogene Daten sind zu löschen, wenn ihre Speiche-
rung unzulässig oder nicht mehr erforderlich ist. Eine Löschung 
unterbleibt, wenn Grund zu der Annahme besteht, dass durch sie 
schutzwürdige Interessen des Betroffenen beeinträchtigt würden.

(5) Personenbezogene Daten sind zu sperren, wenn ihre Richtig-
keit von Betroffenen bestritten wird und sich weder die Richtig-
keit noch die Unrichtigkeit feststellen lässt oder wenn nach Ab-
satz 4 eine Löschung unterbleibt.

§ 4 
Übermittlung

(1) Die Übermittlung personenbezogener Daten zu parlamenta-
rischen Zwecken ist zulässig, wenn sie zur Erfüllung parlamen-
tarischer Aufgaben erforderlich ist und überwiegende schutzwür-
dige Interessen der Betroffenen nicht entgegenstehen. Satz 1 gilt 
auch für personenbezogene Daten, die an andere Parlamente, de-
ren Mitglieder und Fraktionen sowie an deren Beschäftigte und 
die Parlamentsverwaltungen zum Zwecke parlamentarischer Zu-
sammenarbeit übermittelt werden.

(2) Die Übermittlung personenbezogener Daten für nicht parla-
mentarische Zwecke ist zulässig



181

Datenschutzordnung 3/5

1.  an öffentliche Stellen, wenn sie zur rechtmäßigen Erfüllung der 
in der Zuständigkeit des Empfängers liegenden Aufgaben erfor-
derlich ist und überwiegende schutzwürdige Interessen der Be-
troffenen nicht entgegenstehen;

2.  an Hochschulen und andere Stellen mit der Aufgabe unabhängiger 
wissenschaftlicher Forschung, wenn dies zur Durchführung wissen-
schaftlicher Forschung erforderlich ist, das wissenschaftliche Inte-
resse an der Durchführung des Forschungsvorhabens das Interesse 
des Betroffenen am Ausschluss der Übermittlung erheblich über-
wiegt und der Zweck der Forschung auf andere Weise nicht oder nur 
mit unverhältnismäßigem Aufwand erreicht werden kann;

3.  an nicht öffentliche Stellen, wenn der Empfänger ein berech-
tigtes Interesse an der Kenntnis der zu übermittelnden Daten 
glaubhaft macht und überwiegende schutzwürdige Interessen 
der Betroffenen nicht entgegenstehen.

(3) Für die Einsicht in Sitzungsprotokolle und Akten des Land-
tags durch Dritte gelten die Vorschriften der Geschäftsordnung, 
des Untersuchungsausschussgesetzes, des Archivgesetzes und des 
Landeswahlprüfungsgesetzes.

§ 5 
Veröffentlichung

(1) Personenbezogene Daten dürfen in Landtagsdrucksachen nicht 
veröffentlicht und in öffentlichen Sitzungen eines Ausschusses 
oder eines anderen Gremiums nicht behandelt werden.

(2) Ausnahmen hiervon sind nur zulässig, soweit dies zur Erfül-
lung parlamentarischer Aufgaben erforderlich ist und überwie-
gende schutzwürdige Interessen der Betroffenen nicht entgegen-
stehen. In einem solchen Fall ist jedoch möglichst auf eine Na-
mensnennung zu verzichten und sind personenbezogene Daten 
in anonymisierter oder pseudonymisierter Form oder, soweit dies 
nicht ausreicht, unter Beschränkung auf Funktions-, Dienst- oder 
Berufsbezeichnungen zu veröffentlichen.

(3) Personen des öffentlichen Lebens, insbesondere politische 
Mandats- und Funktionsträger können ohne eine Abwägung nach 
Absatz 2 mit voller Namensangabe aufgeführt werden, soweit 
ausschließlich ihr öffentliches Wirken betroffen ist.

(4) In den Sammeldrucksachen des Petitionsausschusses dürfen 
die Namen der Petenten nicht veröffentlicht werden. Unberührt 
hiervon bleibt die Befugnis, in die Sammeldrucksachen einen 
Hinweis auf das Aktenzeichen der Eingabe und den Wohnort des 
Petenten aufzunehmen.
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§ 6 
Auskunft

(1) Den Betroffenen ist auf Antrag unentgeltlich Auskunft über 
Inhalt, Zweck und Herkunft der Daten zu erteilen, die zu ihrer 
Person in automatisierten Verfahren des Landtags gespeichert 
sind. In dem Antrag soll die Art der personenbezogenen Daten nä-
her bezeichnet werden, über die Auskunft erteilt werden soll.

(2) Die Auskunftserteilung unterbleibt, soweit

1.  die Auskunft die ordnungsgemäße Erfüllung der parlamenta-
rischen Aufgaben gefährden würde oder

2.  der Auskunft Vorschriften über die Geheimhaltung oder über-
wiegende schutzwürdige Interessen Dritter entgegenstehen.

Die Betroffenen sind auf ihre Beschwerdemöglichkeit nach § 10 
Abs. 3 hinzuweisen.

(3) Die Ablehnung der Auskunftserteilung bedarf keiner Begrün-
dung, soweit durch die Mitteilung der tatsächlichen und recht-
lichen Gründe der mit der Auskunftsverweigerung verfolgte 
Zweck gefährdet würde.

(4) Das Recht auf Akteneinsicht nach den Vorschriften der Ge-
schäftsordnung, des Untersuchungsausschussgesetzes, des Archiv-
gesetzes und des Landeswahlprüfungsgesetzes bleibt unberührt.

§ 7 
Berichtigung

(1) Personenbezogene Daten sind zu berichtigen, wenn sie unrich-
tig sind. Wird bei personenbezogenen Daten in Akten festgestellt, 
dass sie unrichtig sind, oder wird ihre Richtigkeit vom Betrof-
fenen bestritten, so ist dies in der Akte zu vermerken oder auf 
sonstige Weise festzuhalten.

(2) Von der Berichtigung unrichtiger Daten sind die Empfänger 
der Daten zu verständigen, soweit dies zur Wahrung schutzwür-
diger Interessen des Betroffenen oder zur Erfüllung der Aufga-
ben der verantwortlichen Stelle oder des Empfängers erforderlich 
erscheint; dies gilt nicht, wenn dies einen unverhältnismäßigen 
Aufwand erfordern würde. 

§ 8 
Richtigstellung

(1) Sind in einer Landtagsdrucksache über eine bestimmte oder 
bestimmbare Person Tatsachen veröffentlicht worden, deren Un-
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wahrheit gerichtlich rechtskräftig festgestellt ist, so sollen die ge-
richtlich festgestellten Tatsachen auf Antrag des Betroffenen in 
einer Landtagsdrucksache veröffentlicht werden (Richtigstellung).

(2) Die Richtigstellung unterbleibt, soweit ihr überwiegende 
schutz würdige Inte ressen anderer Personen oder Stellen entgegen-
stehen. Eine Richtigstellung von Sitzungsprotokollen erfolgt nicht.

(3) Der Antrag auf Richtigstellung bedarf der Schriftform. Dem 
Antrag ist eine Ausfertigung oder eine beglaubigte Abschrift der 
gerichtlichen Entscheidung beizufügen. 

§ 9 
Verarbeitung besonderer personenbezogener Daten

(1) Daten, aus denen die rassische und ethnische Herkunft, po-
litische Meinungen, religiöse oder weltanschauliche Überzeu-
gungen, die Gewerkschaftszugehörigkeit, die Gesundheit oder 
das Sexualleben hervorgehen, dürfen vorbehaltlich beson derer 
Rechtsvorschriften nur verarbeitet werden, wenn 

1. der Betroffene ausdrücklich eingewilligt hat oder

2.  dies zur Geltendmachung rechtlicher Ansprüche vor Gericht 
erforderlich ist.

(2) Absatz 1 findet keine Anwendung auf die Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten zur Gefahrenabwehr, zur Strafverfolgung 
und bei einer Sicherheitsüberprüfung nach dem Landessicher-
heitsüberprüfungsgesetz.

§ 10 
Datenschutzkontrolle

(1) Der Landtag, seine Mitglieder und die Fraktionen sowie die Land-
tagsverwaltung haben die Ausführung dieser Datenschutzordnung 
sowie anderer Rechtsvorschriften im Sinne des § 1 Abs. 4 Satz 1 in 
eigener Verantwortung sicherzustellen. Werden personenbezogene 
Daten im Auftrag verarbeitet, bleibt der Auftraggeber für die Ein-
haltung der datenschutzrechtlichen Vorschriften verantwortlich. § 7 
Landesdatenschutzgesetz gilt sinngemäß.

(2) Das Präsidium überwacht die Einhaltung der Vorschriften 
dieser Datenschutzordnung sowie anderer Rechtsvorschriften 
nach § 1 Abs. 3, § 2 Abs. 2 und § 9 Abs. 1.

(3) Das Präsidium nimmt Beschwerden und Beanstandungen 
Betroffener entgegen und entscheidet in Zweifelsfällen über die 
nach dieser Datenschutzordnung zu treffenden Abwägungen. Es 
kann dem Landtag, seinen Mitgliedern, seinen Gremien und den 
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Fraktionen Empfehlungen zur Verbesserung des Datenschutzes 
bei der Wahrnehmung parlamentarischer Aufgaben geben.

§ 11 
Geheimhaltungsvorkehrungen

(1) Gegen das Bekanntwerden geheimhaltungsbedürftiger per-
sonenbezogener Daten sind die erforderlichen Vorkehrungen zu 
treffen. Geheimhaltungsvorkehrungen sind insbesondere

1.  die Verarbeitung in nichtöffentlicher oder vertraulicher Sit-
zung oder 

2.  die Anonymisierung oder Pseudonymisierung personenbezo-
gener Daten.

Bei der Entscheidung über die Erforderlichkeit dieser Vorkeh-
rungen ist zwischen dem Interesse an öffentlicher parlamenta-
rischer Verhandlung und den schutzwürdigen Interessen der Be-
troffenen abzuwägen.

(2) Vertrauliche Daten dürfen nicht mittels Fernkopie oder un-
verschlüsselter E-Mail weitergegeben werden.

(3) Für Verschlusssachen gelten die weitergehenden Vorschriften 
der Richtlinie für die Behandlung geheimhaltungsbedürftiger An-
gelegenheiten im Bereich des Landtags.

§ 12 
Verschwiegenheitspflicht

(1) Abgeordnete haben über personenbezogene Daten, die ihnen 
in ihrer Eigenschaft als Mitglied des Landtags bekanntwerden, 
Verschwiegenheit zu bewahren. Die Verschwiegenheitspflicht 
gilt auch für die Zeit nach dem Ausscheiden aus dem Parlament. 
Sätze 1 und 2 gelten entsprechend für die nicht dem Landtag an-
gehörenden Mitglieder von Enquete-Kommissionen. 

(2) Mitarbeitern von Abgeordneten dürfen personenbezogene Da-
ten aus Unter lagen des Landtags und seiner Gremien nur dann 
zugänglich gemacht werden, wenn sie arbeitsvertraglich zur Ver-
schwiegenheit verpflichtet worden sind. Der Zugang zu Daten aus 
vertraulichen Ausschusssitzungen und vertraulichen Unterlagen 
des Landtages kann durch den Präsidenten genehmigt werden, 
wenn dies zur Erfüllung parlamentarischer Aufgaben erforderlich 
ist.

(3) Für Mitarbeiter der Fraktionen und der Landtagsverwaltung 
gilt das Datengeheimnis im Sinne des § 6 des Landesdatenschutz-
gesetzes entsprechend.
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(4) Für Verschlusssachen gelten die weitergehenden Vorschriften 
der Richtlinien für die Behandlung geheimhaltungsbedürftiger 
Angelegenheiten im Bereich des Landtags.

§ 13 
Durchführung des Datenschutzes, Verfahrensverzeichnis

Der Landtag führt ein Verzeichnis seiner Verfahren, in denen 
personenbezogene Daten automatisiert gespeichert werden (Ver-
fahrensverzeichnis). In dem Verfahrensverzeichnis sind schrift-
lich festzulegen

1. die Bezeichnung des Verfahrens und seine Zweckbestimmung,

2. die Art der gespeicherten Daten, 

3.  der Kreis der Betroffenen, die potenziellen Empfänger der Da-
ten sowie die zugriffsberechtigten Personen oder Personen-
gruppen,

4.  eine allgemeine Beschreibung der eingesetzten Hardware, der 
Vernetzung und der Software und

5.  die technischen und organisatorischen Maßnahmen nach § 9 
Landesdatenschutzgesetz. 

§ 14 
Technische und organisatorische Maßnahmen

Der Landtag, seine Mitglieder und die Fraktionen haben die tech-
nischen und organisatorischen Maßnahmen zu treffen, die erfor-
derlich sind, um die Ausführung der Vorschriften dieser Daten-
schutzordnung sowie anderer Rechtsvorschriften im Sinne des  
§ 1 Abs. 4 Satz 1 zu gewährleisten. Erforderlich sind Maßnahmen 
nur, wenn ihr Aufwand unter Berücksichtigung der Art der zu 
schützenden personenbezogenen Daten und ihrer Verwendung in 
einem angemessen Verhältnis zu dem angestrebten Schutzzweck 
steht.

Stuttgart, 12. Juli 2012  Der Präsident des Landtags
         von Baden-Württemberg

                         Wolf
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Ständiger Ausschuss  18 (2), 19a 
Stellvertretende Mitglieder  19 (2), 
  19b (2) 
Teilnahme an Sitzungen 
– von Abgeordneten als Zuhörer 
  19 (4) 
– des Antragstellers  29 
–  der kommunalen Landesver-

bände  31 b
– des Landesbeauftragten 
  für den Datenschutz  31a 
– des Präsidenten  9 (3)
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– von Mitgliedern des Rechnungs- 
  hofs  31a 
– von Regierungsmitgliedern  31 
– von Sachverständigen  32 (2) 
– von Zuhörern  19 b (4) 
Überweisung an die – 
– Formen der Überweisung 26 ( 1) 
– von Ersuchen in Immunitäts- 
  angelegenheiten  44 (3) 
– von Gesetzentwürfen  43 (3), 
  48, 50c 
– von Nachtragshaushalts- 
  gesetzen  47a 
– von Petitionen  67 (1) 
– von Regierungsvorlagen, 
  die keiner Beschlussfassung 
  bedürfen  44 (1) 
– von selbstständigen Anträgen 
  54 (4) 
Unterausschüsse  18 (4) 
Unterrichtung der 
  Öffentlichkeit  32 (3) 
Untersuchungsausschüsse  33, 19 (4) 
– Dringlicher Antrag  57 (2) 
Wahlprüfungsausschuss  6 (1) 
Weiterüberweisung  54 (4) 
Wortprotokolle  25 (3) 
Zwischenbericht  26 (2)

B
Bedienstete des Landtags  9 (4)

Behördensitz  98

Beratende Stimme
des Präsidenten  9 (3) 
von Abgeordneten  29 
von Sachverständigen  30

Beratung im Plenum  42 ff., 61ff., 26 (2)
s. a. Redeordnung 
Denkschriften  44 
Gesetzentwürfe 
– Erste Beratung  43 
– Zweite Beratung  45, 46 
– Dritte Beratung  47, 48, 49 
– Änderung der Fristen  50 
– Fristen  45 (1), 47 (1), 49 
– bei Notstand  50c

Bericht
Ausschussbericht  27, 28 (2), 68 (l) 
Minderheitsbericht  27 (3) 
Mündlicher Bericht des Petitions- 
  ausschusses  69 
Sitzungsbericht  101 
des Rechnungshofs  44 (1), 82 (3) 
des Landesbeauftragten für den 
  Datenschutz  44 (1), 82 (3)

Berichterstatter
Aktenbenützung  40 (2) 
Bestellung  27 (1) 
Worterteilung  45 (2), 82 (2)

Berichtigung
der Stimmabgabe  99 (5) 
des Sitzungsberichts  102 (2)

Beschlüsse
Bericht der Regierung über die 
  Ausführung  37 (1, 4) 
Erfolgskontrolle  37a 
Mitteilung an die Regierung 10 (2) 
Verfahren bei Wiederaufgreifen 
  37 (2, 3, 4)
Verteilung der Beschlüsse  46, 49

Beschluss(un)fähigkeit
Ausschüsse  24 (1) 
Plenum  80, 3 (4), 4 (1, 4)

Beschwerde, s. Petitionen
Beurkundung der Sitzungsprotokolle

13 (3), 15 (3), 25
Bibliothek des Landtags  41

Briefliche Anfrage  61 (7)

D
Datenschutz  32 (5)
Datenschutzbeauftragter, s. Landes-

beauftragter für den Datenschutz
Datenverarbeitung  41
Denkschriften  44 (1)
Dienstverkehr mit der Regierung

10 (1)
Direktor beim Landtag  14 (3)
Diskontinuität  51
Dringliche Anträge  57
Dringlicher Gesetzentwurf  50c
Dritte Beratung, s. Gesetzentwürfe
Drucklegung  103, 46, 49, 54 (3),

61 (4), 63 (2)
Drucksachen

Sammeldrucksachen  54 (3),
  68 (1), 96 (5)
Verteilung  39 (2), 42 (2), 54 (2)

E
Einberufung

der Ausschüsse  22 (1) 
des Landtags  2 (1), 9 (2), 50c, 
  77 (3–5) 
– am selben Tage  78 (6) 
– bei Beschlussunfähigkeit  80 (2)
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– in unaufschiebbaren Fällen 
  77 (5) 
des Präsidiums  14 
des Ständigen Ausschusses 
  19a (1)

Eingaben, s. Petitionen
Eingänge  77 (2)
Einspruch gegen Ordnungs-

maßnahmen  93
Enquetekommissionen  34

Bericht  34 (5) 
Einsetzung  34 (1) 
sachverständige Personen als 
  Mitglieder  34 (2) 
Vorsitzender  34 (4) 
Zusammensetzung  34 (2,3)

Entlastung der Regierung
Berichte zu § 114 Abs. 4 Satz 1 
  LHO  37 (4)

Entschließungsanträge 
zu Gesetzentwürfen  49 a 
Selbstständige  54 (6)

Erfolgskontrolle bei
Landtagsbeschlüssen  37a

Erklärungen
persönliche  82 b, 100 (4) 
zur Abstimmung  100

Erledigterklärung 
von Anträgen  52 (3)
von Änderungsanträgen in 
  Ausschüssen  52 (4)

Ernennung der Bediensteten  9 (4)
Erste Beratung, s. Gesetzentwürfe
Etat, s. Haushaltsplan

F
Feststellung des Stärkeverhältnisses

der Fraktionen  17a
Feststellung der Tagesordnung

78 (2)
Fragestellung bei Abstimmungen  96
Fragestunde  58

Diskontinuität von Mündlichen
  Anfragen  51
Richtlinien, s. Anlage 2

Fraktionen  17
Erklärung zur Abstimmung 
  100 (2) 
Feststellung des 
Stärkeverhältnisses  17a 
im Präsidium  14 
in den Ausschüssen  19 (3)

Rechte  22 (1), 26 (2), 32 (1), 33,  
  37 (3), 47a (1), 49a (1), 53 (1), 54, 
  59, 60 (2), 62 (2), 63, 64, 82 (4),  
  83a, 85 
Redezeiten  60 (3), 83a 
Worterteilung  82 (2)

Freier Vortrag der Reden  60 (4), 83
Fristen

Besprechung von Großen 
  Anfragen  63 (2) 
Einbringung bzw. Behandlung von 
– Abgeordnetenanträgen  54 (3) 
– Anträgen auf Aktuelle Debatte 
  59 (3) 
– Mündlichen Anfragen, 
  Anlage 2 Nr. 7 
– Regierungsbefragungen,  
  Anlage 3 Nr. 4 
Einspruch gegen Ordnungs- 
  maßnahmen  93 (1) 
im Gesetzgebungsverfahren, 
  s. Gesetzentwürfe 
Konstituierende Sitzung  2 (1) 
Rückgabe der Protokolle  102 (1) 
Stellungnahme der Regierung 
  37 (1), 54 (3), 61 (5), 63 (3), 
  67 (5), 68 (4) 
Verkürzung  42 (2), 50

G
Gegenstände, unerledigte  51
Geheimhaltung  19 (4), 19a (2), 26a,

32 (4, 5), 40 (3)
Geschäftsordnung

Abweichungen  105 
Änderungen  107 
Anträge zur –  97 (5) 
Auslegung  104 
Ausschüsse  20 
Geltung im neuen Landtag  3 (2) 
Inkrafttreten  108 
Worterteilung zur  84, 96 (1) 
Zuständiger Ausschuss  105, 106, 
  107

Gesetzentwürfe  53
Ablehnung in Zweiter Beratung 
  45 (6) 
Änderungsanträge  43 (2), 47 (2) 
Allgemeine Aussprache  43 (1), 
  45 (2), 47 (1) 
Ausschussüberweisung  43 (3), 48 
Beratungen  42 
– 1. Beratung  43 
– 2. Beratung  45, 46 
– 3. Beratung  46 (2), 47, 48 
– bei Notstand  19b (5), 50c 
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Begründung  53 (2) 
Diskontinuität  51 
Dringlichkeit  50c 
Fristen  42 (1), 45 (1), 47 (1) 
– Änderungen der Fristen  50 
Initiativrecht  53 
Schlussabstimmung  49, 99 (2) 
Volksbegehren  50d

Gestaffelte Redezeiten  83a (2)
Große Anfragen, s. Anfragen
Gutachten

des Rechnungshofs  44 (1) 
des Landesbeauftragten für 
  den Datenschutz  44 (1)

H
Handbuch des Landtags

Anlage 1
Haushaltsplan des Landtags  13 (2)

Zahlungsanweisung  9 (4)
Haushaltsvorlagen  42, 43 (1), 44 (2),

47a
Hausrecht des Präsidenten  9 (2), 95

I
Immunitätsangelegenheiten  44 (3),

57 (2), 82 (8)
Informationsdienst

des Landtags  41
Inkrafttreten der Geschäftsordnung

108
Interessenvertreter  32 (2)
Irrtum über die Stimmabgabe  99 (5)

K
Kleine Anfragen, s. Anfragen
Kommunale Landesverbände

Anhörung  31 b, 50 a (3, 6)
Teilnahme an Ausschuss- 
  sitzungen  31 b

Konstituierung
des Landtags  1–4
der Ausschüsse  21

Kosten von Sachverständigen  30 (2)
Kurzintervention,

siehe Zwischenbemerkung

L
Landesbeauftragter

für den Datenschutz 
Berichte und Gutachten  44 (1), 51 
Rederecht  82 (3)

Teilnahme an Ausschusssitzungen 
  31a 
Verkehr zwischen Landtag und 
  Landesbeauftragtem für den 
  Datenschutz  10 
Zustimmung zur Ernennung 
  97a (3)

Landtag
Arbeitsplan  16 
Beschlussfähigkeit 
– Ausschüsse  24 (1) 
– Plenum  80, 3 (4), 4 (1, 4) 
Direktor beim Landtag  14 (3) 
Einberufung, s. d. 
Ernennung der Bediensteten  9 (4) 
Ersetzung ausscheidender 
Mitglieder  7 
Geschäftsführung durch den 
  Präsidenten  9 (1) 
Haushaltsplan  9 (4), 13 (2) 
Konstituierung  1–4
Verkehr mit der Regierung 
  10 (1), 36, 54 (3), 58, 61 (3), 
  63 (1) 
Verwaltung  9 (4), 102 (2)

Landtagsbeschlüsse
Unterrichtung über die 
  Erledigung  37 
Erfolgskontrolle  37a

Leitung der Ausschusssitzung  22 (2)
Lesung, s. Gesetzentwürfe, Beratung
Losentscheid  4 (4), 17 (4), 98 (2)

M
Mandat, s. Mitgliedschaft
Materialüberweisung von Anträgen

52 (3)
Mehrheit, s. a. Quoren

Einfache Mehrheit  24 (2) 
Zweidrittelmehrheit  26 (4),  
  103 (2), 105, 107

Minister
Antrag auf Entlassung  56, 57 (2) 
Herbeirufung, Wortergreifung, 
  s. a. Regierung

Ministerpräsident  55, 57 (2)
s. a. Regierung

Misstrauensantrag  55, 57 (2)
Mitgliedschaft  7, Anlage 1 IV

s. a. Abgeordnete
Mündliche Anfragen, s. Fragestunde
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N
Nachtragshaushalt  47a
Namensaufruf  3 (4), 12 (1), 80 (1),

97 (1)
Namensnennung

Berichterstattung  27 (4)
Presse  32 (3)

Namentliche Abstimmung  99
Wiederholung bei Beschluss- 
  unfähigkeit  80 (3)

Nichtöffentliche Sitzungen
der Ausschüsse  19 (4), 19b (4), 
  32 (1, 2) 
des Landtags  103 (2)

Niederschrift, s. Protokolle
Notparlament  18 (2), 19b

O
Öffentliche Sitzungen

19a (2), 32 (1, 2), 95
Öffentlichkeit, Unterrich-

tung der –  32 (3)
Offenlegung der beruflichen

Verhältnisse der 
Abgeordneten  8a, Anlage 1

Opposition  82 (4), 83 a (3)
Ordnung im Hause  9 (2), 95
Ordnungsmaßnahmen  90, 91, 92

Einspruch gegen –  93 
Unterbrechung der Sitzung  94 
Zuhörer, sonstige Sitzungs- 
  teilnehmer  95

Ordnungsruf  91

P
Parlamentsarchiv  41
Parlamentsbibliothek  41
Parlamentsdokumentation  41
Persönliche Erklärungen  82 b, 100 (4)
Petitionen  65–70

– zwangsweise 
  Untergebrachter  66 
Behandlung im Petitions- 
  ausschuss  67 
– im Plenum  67 (1), 68 
– in anderen Ausschüssen 
  67 (1), 70 
Benachrichtigung des Petenten 
  67 (2), 68 (4), 70 (2) 
Bericht der Regierung über 
  die Ausführung  68 (3)

Verfahren bei Berücksichtigungs- 
  beschlüssen  67 (6) 
Weiterbehandlung 
  nichterledigter 
  im neuen Landtag  51 
Zurückweisung der Petition  67 (2)

Petitionsausschuss  65
Antrag  68 (1, 3) 
Mündlicher Bericht  69 
Ortsbesichtigung  67 (4)

Polizeigewalt des Präsidenten  9 (2)
Präsident

Präsidium, Einberufung und 
Leitung der Verhandlungen  14 
Amtszeit, Wahl  2 (3), 4, 5 
Anweisung von Einnahmen und 
  Ausgaben  9 (4) 
Aufgaben  9 
Ausschüsse, beratende Stimme 
  9 (3) 
Beteiligung an der Beratung  82 (5) 
Datenschutzvorschriften  32 (5) 
Ernennung von Bediensteten  9 (4) 
Eröffnung der Beratung  3 (1), 81 (1) 
Fraktionen, Mitteilung über ihre 
  Bildung  17 (3) 
Führung der Geschäfte  9 (1) 
Geheimhaltung, Vorschriften zum 
  Schutz der –  32 (5) 
Geschäftsordnung, Auslegung 
  104 
Haushaltsplan, Entwurf  13 (2) 
Hausrecht und Polizeigewalt  9 (2) 
Landtagsverwaltung  9 (4) 
Mandatsniederlegung, Protokoll 
  über  7 (2) 
Ordnung im Hause  9 (2) 
Präsidium  13 
Protokolle, Berichtigung, Einsicht 
  vor Anerkennung  102 (2, 4) 
Rechte des Landtags  9 (2) 
Schriftführer, Unterstützung bei 
  der Leitung der Verhandlungen 
  12 (1) 
Sitzungen des Landtags 
  Einberufung und Leitung 
  9 (2), 50 c, 77 (3–5) 
  Eingänge  77 (2) 
  Ordnungsmaßnahmen  90–95 
  Schluss, Unterbrechung  79, 94 
  Sitzungsablauf  81 
Rededauer, Vorschlagsrecht  83a 
Stellvertreter  4 (1, 6), 11 
Tagesordnung, Vorschlagsrecht 
  für Änderung  78 (4) 
Urlaubserteilung  75, 77 (1) 
Verkehr mit dem Landesbeauf- 
  tragten für den Datenschutz  10 
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Verkehr mit dem Rechnungshof 
  10 
Verkehr mit der Regierung  10, 
  36, 47a (3), 54 (3), 58, 61 (3), 
  63 (1) 
Verträge der Landtagsverwaltung 
  9 (4) 
Vertretung des Landtags  9 (1) 
Vertretung des Präsidenten  11 
Wahlprüfung, Akten  6 (2) 
Worterteilung  82, 82 b, 82 c, 84,  
  86, 100, s. a. Redeordnung 
Zahlungsanweisungen  9 (4)

Präsidium
Amtszeit  5 
Aufgaben  13, 30 (2), 50 a (2), 
  54 (2), 57 (3, 4), 58 (1), 59 (2), 
  62 (2),63 a, 78 (1, 2), 83 a, 92 (2), 
  Anlage 1 
Einladung und Vorsitz  14 
Wahl und Zusammensetzung  4

Presse  32 (2, 3)

Protokolle
– Ausschusssitzungen  25 
– Plenarsitzungen  101 
– Präsidium  14 (3) 
Berichtigung  102 (2) 
Drucklegung  103 
Einsichtnahme 
  vor Anerkennung  102 (4) 
Genehmigung durch den Redner 
  102 (1) 
Nichtöffentliche Sitzung  103 (2) 
Reden zu Protokoll  102 (3) 
Wortprotokoll  25 (3), 101

Q
Qualifizierte Mehrheit, s. Mehrheit

Quoren, s. a. Mehrheit, Widerspruch
Anfragen  61 (6), 62 (2), 63 (2), 64 
Anträge 
– auf Abweichung von der 
  Geschäftsordnung  105 (2) 
– auf Änderung der Geschäfts- 
  ordnung  107 
– auf Auslegung der Geschäfts- 
  ordnung  104 (2) 
– auf Durchführung einer 
  Aktuellen Debatte  59 (1) 
– auf Einsetzung eines Unter- 
  suchungsausschusses  33 (1) 
– auf Entlassung eines Ministers 
  56 
– auf Entziehung des Vertrauens 
  55

– auf Erstattung von Zwischen- 
  berichten durch Ausschüsse 
  26 (2) 
– auf Herbeirufung eines 
  Ministers  38 (2) 
– auf namentliche Abstimmung 
  99 (1) 
– auf Schluss der Sitzung  79
– Besprechung von Antworten der 
  Regierung über die Ausführung 
  von Landtagsbeschlüssen 
  37 (3) 
– Selbstständige Anträge  54 (1) 
– zu Großen Anfragen  64 
Gesetzentwürfe  53 (1) 
– Änderungsanträge zur 3. Bera- 
  tung  47 (2) 
– Ausschussüberweisung in 
  3. Beratung  48
– Aussetzung der Schluss- 
  Abstimmung  49 
Notparlament  19b (5) 
Ständiger Ausschuss  19a

R
Rechnungshof

Behandlung geheim zu haltender 
  Prüfungsbemerkungen  26a 
Berichte und Gutachten  44 (1), 51 
Rederecht  82 (3) 
Teilnahme an Ausschusssitzungen 
  31a 
Verkehr zwischen Landtag und 
  Rechnungshof  10 
Zustimmung zur Ernennung des 
  Präsidenten und des Vize- 
  Präsidenten  97a (3)

Rechte des Landtags, Wahrung durch
den Präsidenten  9 (2)

Redeordnung
Ausführungen ausschließlich an 
  den Landtag  82 (6) 
Berichterstatter  82 (2) 
Fraktionen  82 (2) 
Freier Vortrag  60 (4), 83 
Ordnungsmaßnahmen  90–95 
Präsident als Redner  82 (5) 
Rededauer  83a 
– Begrenzung der Beratungsdauer 
– Festlegung von Redezeiten 
– Grundredezeit 
– Verlängerung von Redezeiten 
– Zusatzredezeit 
Reden zu Protokoll  102 (3) 
Rednerliste  82 (1), 85 (1) 
Regierungsvertreter 
– Recht auf Gehör  82 (3)
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– Worterteilung  82 (1) 
  außerhalb der Tagesordnung 
  81 (2) 
  nach Schluss der Beratung 
  85 (2) 
Reihenfolge der Redner  82 (2) 
Schluss der Beratung  85 
Schlusswort  63 (4), 63a (4), 82 (2) 
Übergang zur Tagesordnung  87 
Vorlesen von Reden  60 (4) 
Wiedereröffnung der Beratung 
  86 
Wortentziehung  91 (2, 3, 4), 93 
Worterteilung  82 
– außerhalb der Tagesordnung 
  81 (2)
– an die Vorsitzenden der 
  Oppositionsfraktionen  82 (4) 
– während der Abstimmung 
  97 (4) 
– zu persönlichen Erklärungen 
  82 b, 100 (4) 
– zur Abstimmung  100 
– zur Geschäftsordnung  84, 
  96 (1) 
– zur sachlichen Richtigstellung 
  82 c, 100 (4)

Rednerliste  82 (1)
Bekanntgabe  85 (1) 
Führung  12 (1)

Regierung
Auskünfte und Akten der 
  Regierung  36 
– Beanstandung durch 
  Abgeordnete  37 (2) 
– Herbeirufung von Regierungs- 
  mitgliedern  31, 38 
Befragung  58 a, Anlage 3 
Mitteilung der Tagesordnung 
  78 (3), 22 (2) 
Notbewilligungsrecht  47a (3) 
Stellungnahmen  37 (1, 2, 4), 
  54 (3, 4), 57 (4), 58 (2), 61 (3, 5), 
  63 (2, 3), 67 (5), 68 (4) 
Teilnahme an Sitzungen  23 (2), 
  31, 38 
Verkehr zwischen Landtag und 
  Regierung  10 
Wortergreifung  81 (2), 82 (3, 8), 
  86

Regierungsbefragung  58 a, Anlage 3

Regierungserklärung,  
   Regierungsinformation  83 a (3)

Regierungsvorlagen  44 (1)

Richtigstellung, sachliche  82 c, 100 (4)

Richtlinien
für den Datenschutz  32 (5) 
für die Fragestunde  58 (2), Anlage 2 
für die Regierungsbefragung  58 a (3), 
  Anlage 3 
für den Schutz der Geheimhal- 
  tung  32 (5), 40 (3)

S
Sachliche Richtigstellung  82 c, 100 (4)
Sachverständige  30, 32 (2)
Sammeldrucksachen

Abstimmung  96 (5) 
Ausschussanträge  54 (4)

Schluss der Beratung  85
– der Sitzung  79, 77 (3)

Schlussabstimmung  49
bei Verfassungsänderungen  99 (2)

Schlusswort  63 (4), 63 a (4), 82 (2)
Schriftführer

Anzahl, Wahl  4 (8) 
Aufgaben  12, 97 (1), 99 (6, 7) 
Stellvertreter  12 (2) 
vorläufige –  3 (3)

Schriftliche Anfragen
s. Anfragen, Kleine

Selbstbefassungsrecht 
der Ausschüsse 26 (3)

Selbstständige Anträge, s. Anträge
Sitzungen der Ausschüsse

Einberufung, Einladung  19a (1), 
  21 (1), 22 (1) 
Geheimhaltung  19 (4), 32 (4) 
Nichtöffentlichkeit  19 (4), 
  19a (2), 19b (4), 32 (1, 2) 
Teilnahme  
– von Abgeordneten als  
  Zuhörer  19 (4) 
– des Antragstellers  29 
– der kommunalen Landes- 
  verbände  31 b 
– des Landesbeauftragten für den 
  Datenschutz  31a 
– des Präsidenten  9 (7) 
– von Mitgliedern des Rechnungs- 
  hofs  31a 
– von Regierungsmitgliedern  31 
– von Sachverständigen  30, 32 (2)

Sitzungen des Plenums
Abstimmungsregeln  97 
Anwesenheitsliste  76 
Aufhebung wegen Beschluss- 
  unfähigkeit  80 (2) 
– wegen Störung  94
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Ausschluss von Abgeordneten  92 
Einberufung  9 (2), 77 (3, 4, 5) 
Erste Sitzung  2 (1), 3 
Leitung der Sitzungen  9 (2), 3 (1) 
Ordnung im Zuhörerraum  95 
Schluss der Sitzung vor Erledigung 
  der Tagesordnung  79 
Sitzungsordnung  71–95 
Teilnahme von Abgeordneten 
  73, 74 
– von Bediensteten des Landtags 
  72 
– von Regierungsmitgliedern  72 
Unterbrechung  92 (1), 94 
Vorzeitiges Verlassen  74 (2) 
Weitere Sitzungen am selben Tag 
  78 (5)

Sitzungsberichte, s. Protokolle
Sitzungsperiode  71
Sitzungssaal, Zutritt  72
Sitzungsvorstand  12 (1)
Sonderausschüsse  18 (3)
Staatsgerichtshof  6 (2), 7 (1)

Wahl  97 a (3)
Staatsverträge  42 (1), 43 (1)

Unzulässigkeit von Änderungs- 
  anträgen  43 (2)

Ständiger Ausschuss  18 (2), 19a
Stenografische Berichte,

s. Protokolle
Störung der Sitzung  94, 95 (2)

T
Tagegeld, Wegfall bei Ausschluss

von der Sitzung  92 (4)
Tagesordnung  78, 81 (1)

Änderung  78 (4) 
Bekanntgabe  78 (3, 5), 22 (3) 
Besprechung außerhalb der – 
  81 (2) 
Festsetzung durch den 
  Präsidenten  77 (4, 5) 
Feststellung durch das Präsidium 
  78 (2) 
Reihenfolge der Beratungs- 
  gegenstände  78 (1) 
– Wahlrecht der Fraktionen  78 (1) 
Schluss der Sitzung vor 
  Erledigung der –  79 
Übergang zur –  87 (1) 
– Unzulässigkeit bei 
  Regierungsvorlagen  87 (2) 
Widerspruch gegen die –  78 (4)

Teilnahme, s. Sitzungen

U
Übergang zur Tagesordnung  87
Überplanmäßige Ausgaben  47 a (3)
Überweisung

von Berichten der Regierung 
  37 (4), 68 (3) 
von Berichten und Gutachten 
  des Rechnungshofs  44 (1) 
von Berichten und Gutachten 
  des Landesbeauftragten für 
  den Datenschutz  44 (1) 
von Gesetzentwürfen  43 (3) 
– in der Dritten Beratung  48 
von Immunitätsersuchen  44 (2) 
von Nachtragshaushalts- 
  gesetzen  47a (1) 
von Petitionen  67 (1), 70 (1) 
von selbstständigen Anträgen  54 (3)

Unterausschüsse  18 (4)
Unterbrechung der Sitzung  92 (1),

94
Unterrichtung 

der Abgeordneten  39–41, 37 (1) 
der Öffentlichkeit  32 (3) 
des Notparlaments  19 b (6)

Unterschriftenquorum, s. Quorum
Untersuchungsausschüsse  19 (4),

33, 57 (2)
Unzulässigkeit

von Änderungsanträgen 
  zu Änderungsanträgen  97 (7) 
von Anträgen  54 (2) 
von Aktuellen Debatten  59 (1, 2) 
von Dringlichen Anträgen  57 (3) 
von Großen Anfragen  62 (3) 
von Kleinen Anfragen  61 (2) 
von Mündlichen Anfragen 
  s. Richtlinien für die Frage- 
  stunde, Anlage 2

Urlaubsgewährung  75, 77 (1)

V
Verfassungsänderungen, nament-

liche Abstimmung  99 (2)
Verkehr mit der Regierung  10
Verfahren nach Artikel 82 Abs. 2

der Verfassung  50 b
Verlängerung der Redezeit

allgemein  83 a (1) 
bei Aktuellen Debatten  60 (3) 
bei Zwischenfragen und  
  Zwischenbemerkungen  82 a (1)
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Verträge, Abschluss durch den
Präsidenten  9 (4) 
s. a. Staatsverträge

Vertrauen für den Minister-
präsidenten  55, 57 (2)

Vertrauliche Mitteilungen und
Verhandlungen  32 (4)

Verweisung zur Sache  90, 91 (3)
Volksbegehren  50 d 
Vorlagen  42–51 
s. a. Gesetzentwürfe 
Diskontinuität  51 
Kein Übergang zur Tagesordnung 
  bei Regierungsvorlagen  87 (2) 
Zahl der Beratungen  42 (1)

Vorstand s. Sitzungsvorstand

W
Wahlen

Wahl 
s. a. Abstimmung 
– der Ausschussmitglieder  19 (2) 
–  des Ausschussvorsitzenden 

21 (1, 2)
– des Präsidenten und des 
  Präsidiums  4 
– des Ministerpräsidenten, 
  Misstrauensvotum  55 
– der Mitglieder des Staats- 
  gerichtshofs  97a (3)
– des Präsidenten des Staats- 
  gerichtshofs und seines stän- 
  digen Stellvertreters  97a (3)
Geheime Wahl  97a (1) 
Handzeichen  97a (2) 
Losentscheid  4 (4), 17 (4), 98 (2)

Wahlperiode  2 (1), 5, 51, 71
Wahlprüfung  6
Wahlurkunde  2 (1)
Widerspruch gegen

Änderung der Fristen bei 
  Gesetzesberatung  50 
Beratung von Gegenständen, die 
  nicht auf der Tagesordnung 
  stehen  78 (4) 
Erledigterklärung von Anträgen 
  52 (3) 
Fragestellung, Fassung und 
  Reihenfolge in der Abstim- 
  mung  96 (1) 
Getrennte Abstimmung über 
  Teile eines Antrags  96 (3) 
Materialüberweisung 
  von Anträgen  52 (3) 
Schlussabstimmung  49 

Zeitpunkt der nächsten 
  Sitzung  77 (3)

Wortentziehung  91 (2, 3, 4), 93
Worterteilung, s. Redeordnung
Würde des Landtags  9 (2)

Z
Zahlungsanweisungen  9 (4)
Zuhörer

Abgeordnete als – bei Ausschuss- 
  sitzungen  19 (4), 19 b (4) 
Plenarsitzungen  95 (2)

Zusammentritt des Landtags  1, 2
Zweidrittelmehrheit  26 (4), 103 (2),

105 (1), 107
s. a. Quoren

Zweite Beratung s. Gesetzentwürfe
Zwischenbericht eines

Ausschusses  26 (2)
Zwischenbemerkung  82 a (2)
Zwischenfragen  82 a (1)
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